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Vierteljährlicher Abonnements Preis Jnſerate für den Courier werden an-
genommen Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,

0T Halle h unmittelbaren C r C O n r 1 3 r
mer: 25 dipeſ Anſtalten v b a net O Univerfitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

1 Thlr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

V 123.
u g r chz n e h t J J

Deutſchland.
Berlin, d. 29. Mai. Se. Königl. Hoheit der Prinz

Albrecht iſt von Neu-Strelitz zuruckgekehrt.
Potsdam, d. 27. Mai. Se. Königl. Hoheit der

Erbgroßherzog von Heſſen und bei Rhein iſt,
von Darmſtadt kommend, heute hier eingetroffen und auf
Schloß Sansſouci abgetreten.

Nach der neueſten Nummer (4.) des Centralblatts
der Abgaben 2c. Verwaltang waren am 1. Januar d. J.
in den preußiſchen Oſtſeehäfen 913 Seeſchiffe (156 mehr
als 1846) und 526 Kuſtenfahrzeuge (103 weniger als 1846)
vorhanden. Daſſelbe Blatt enthält die (proviſoriſche) Ab-
rechnung über die gemeinſchaftliche Einnahme des Zollver-
eins fur das Jahr 1846. Nach derſelben betrug ſie im
Ganzen 26,458,408 Thlr. Davon kamen auf Preußen
18,615,127 Thlr. der reine Ueberſchuß betrug 23,768,080
(der von Preußen 13,141,791). Diejenigen Staaten, die
herauszuzahlen haben, ſind Preußen Sachſen und Frank-
furt, reſp. 3,821,545 Thlr. 498,353 Thlr. und 618,246
Thlr. alle ubrigen Staaten haben zu empfangen am mei-
ſten Baiern und Wuürttemberg.

Wie man hoört, wird der Vereinigte Landtag bis zu
Ende des Monats Juni zuſammenbleiben, da von Sr. Ma-
jeſtät dem König die Zeitdauer bis dahin verlangert ſein
ſoll. Von andern Seiten wird zwar behauptet, daß der
König nur eine Verlängerung von 8 Tagen eingeräumt habe,
indeſſen möchte durch eine ſolche bei den noch vorliegenden
wichtigen Fragen, falls dieſelben zur Erledigung kommen
ſollen, wenig gewonnen ſein. Die erſtere Angabe ſcheint
deshalb die richtigere zu ſein. Mehrere Abgeordnete haben
ſich, wohl durch dringende geſchaäftliche Angelegenheiten ver-
anlaßt, auf einige Zeit beurlaubt; die Abweſenheit derſel-
ben kann moöglicher Weiſe auf die Abſtimmungen Einfluß
ausuüben, zumal bei ſolchen Fragen, bei denen zwei Drit-
tel der Stimmen den Ausſchlag geben und ſomit einzelne
Stimmen von Bedeutung ſind. (Magd. Ztg.)
Berlin, d. 27. Mai. Jn der Verſammlung des Con-

cils am 26. wurde die Frage: Soll das Concil ſich nur

Halle, Montag den 31. Mai
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uüber Principien einigen?« zum Beſchluß erhoben. Artl-
kel 41. der Leipziger Concilbeſchluüſſe, welcher lautet: Die
Beſchluſſe der allgemeinen Kirchenverſammlung ſind als
Vorſchläge zu betrachten und erlangen nur dann allge
meine Guültigkeit, wenn ſie den ſämmtlichen einzelnen Ge
meinden Deutſchlands zur Berathung und Beſchlußfaſſung
vorgelegt worden ſind und wenn die Mehrzahl dieſer Ge-
meinden ſie angenommen hat«a, ward hierauf beſprochen.
Nach weitläufigen Debatten gelangte die Verſammlung in
der Abſtimmung dahin, daß der letzte Paſſus: und er
langen nur dann u. ſ. w. wegfallen möge. Die Frage:

wie oft Concilien ſtattfinden ſollen ?0 blieb unerledigt, da
gleich einſtimmig beſchloſſen wurde, das nächſte Concil im
Jahre 1850 abzuhalten. Frankfurt am Main ward mit
55 Stimmen als Ort der Verſammlung gewählt. Jn
der Abendſitzung wurde die bedeutſame Frage verhandelt:

welche Merkmale muß eine Gemeinde haben, um das
Concil durch ſtimmberechtigte Deputirte beſchicken zu dur-
fen?« Es konnte nicht unterbleiben, daß das Verhältniß
der freien evangeliſchen Gemeinden zur deutſch oder chriſt
katholiſchen Kirche zur Sprache kam und die Beſtrebungen
der Partei, welche den Anſchluß derſelben ſeit lange zu
vermitteln ſuchte, offen hervortraten. Nach oft leidenſchaft-
licher Discuſſion, welche durch die ergreifende in jeder Hin
ſicht meiſterhafte Rede Franz Schuſelka's herbeigeführt
worden war, beruhigte die verſöohnende Sprache Robert
Blum's alle Streitenden und einſtimmig wurde der
Beſchluß gefaßt: Diejenige Gemeinde iſt eine deut-
ſche oder chriſtkatholiſche und kann das Concil
durch Deputirte beſchicken, welche die der Lehre
Chriſti inne wohnenden Principien der Freiheit,
Wahrheit und Liebe feſthält, die Beſchluſſe der
Concilien als geltend annimmt und ſich offen
als eine deutſche oder chriſtkatholiſche erklärt.

Berlin, d. 27. Mai. Die Wahl des Profeſſors Wi-
gard zum Vorſitzenden des hieſigen Concils der deutſch
katholiſchen Gemeinden hat ſich ſofort als eine ſehr gluck-
liche bewährt, indem er ſogleich mit vieler Energie die Fuüh-

Es wurde geſtern nochrung des Praſidiums uübernahm.



viel darüber verhandelt, ob die Concilien nur Principien
feſtſtellen oder weiter gehen ſollten. Man nahm Erſteres
an und war auch der Anſicht, daß dieſelben verbindende
Kraft haben müßten was jedoch nur auf die Verfaſſung,
nicht auf Glaubens Grundſätze zu beziehen iſt. Bis etzt
ſcheint der Geiſt der Eintracht in der Verſammlung zu
herrſchen.

Merſeburg, d. 22. Mai. Das Amtsblatt der Kö
niglichen Regierung enthält folgende Bekanntmachung:

Wenn wir bereits wiederholt und zuletzt durch unſere Amts
blatts- Verordnung vom 12. Mai v. J. (Amtsblatt Jahrgang
1846 Seite 123) Veranlaſſung genommen haben, die Kommu-
nen reſp. ſonſtigen Baupflichtigen unſeres Verwaltungsbezirks
zur beſſeren Herſtellung und Regulirung der nicht chauſſirten
Communicationswege aus dem für ſie ſelbſt ſo wichtigen Jn-
tereſſe der Beförderung und Erleichterung des Verkehrs dringend
aufzufordern, auch den Herren Landräthen eine ſorgfältige Kon
trolle über dieſen wichtigen Zweig ihrer Verwaltung zur beſon-
deren Pflicht zu machen, ſo gebietet überdies die in dieſem
Jahre hervorgetretene Theurung der erſten Lebensbedürfniſſe die
Erneuerung jener Verordnungen gleich dringend. Denn unter
ſolchen bleibt es zunächſt die Aufgabe jeder Gemeinde, für die
auf ihrer Hände Arbeit angewieſene Einwohnerklaſſe in ihrer
Mitte Gelegenheit zu Arbeitsverdienſt zu beſchaffen und dieſer
dadurch ſelbſt bei den hochgeſteigerten Getreidepreiſen die Mit-
tel an die Hand zu geben, ſich ihre Exiſtenz zu ſichern. Wo
aber anderweite Gelegenheit zu Arbeitsverdienſt fehlt und das
Bedürfniß vorhanden iſt, werden vorzugsweiſe die Wegebeſſe
rungen hierzu Gelegenheit bieten, die außerdem in den meiſten
Kreiſen des Bezirks zugleich einem dringenden Bedürfniſſe ab
helfen.

Mit Rückſicht auf dieſe Verhältniſſe und unter Bezug-
nahme auf die oben allegirte Amtsblatts- Verordnung wird es
daher nur dieſer Anregung bedürfen, um die Gemeinden und
ſonſtigen Wegebaupflichtigen zu veranlaſſen, gerade in dieſem
Jahre gegenwärtig nach beendigter Saatzeit und bis zur Erndte
mit vermehrten Kräften an die beſſere Herſtellung der Wege zu
gehen und dadurch auch den brodloſen Handarbeitern die etwa
ſonſt fehlende Gelegenheit zur Beſchäftigung zu gewähren.

Von den Herren Landräthen erwarten wir aber, daß ſie
ſich die Ueberwachung dieſer Anordnung beſonders angelegen ſein
laſſen werden und veranlaſſen dieſelben, noch vor Ablauf von
Z Monaten über die Erfolge zu berichten und gleichmäßig die-
jenigen Gemeinden reſp. ſonſtigen Wegebaupflichtigen, welche
in ihren Leiſtungen ſich ausgezeichnet oder etwa ſaumſelig darin
ſich gezeigt haben, zu unſerer Kenntniß zu bringen.

Merſeburg, den 16. Mai 1847.
Königl. preuß. Regierung, Abtheilung des Jnnern.

Danzig, d. 25. Mai. Der erſte Pfingſtfeiertag iſt
bei uns durch ein Ereigniß bezeichnet worden das die of-
fentliche Aufmerkſamkeit in hohem Grade in Anſpruch zu
nehmen ganz geeignet iſt.
und Philoſephie Doctor, Prediger an der hieſigen Haupt-
kirche, ein eben ſo durch ſeine Gelehrſamkeit als durch
ſeine Streng und Rechtgläubigkeit bekannter Geiſtlicher,
hat ſich öffentlich vor der verſammelten Gemeinde von der
Landeskirche losgeſagt und in einem 2Pfingſtruf an meine
geliebte Gemeinde und an alle evangeliſche Chriſten aller
Orten die Beweggrunde zu dieſem entſchiedenen Schritte
mitgetheilt. Ein größeres Werk, in dem Hr. Kniewel ſeine
gewonnene Ueberzeugung ausführlicher darlegen wird, ſoll
in den nächſten Tagen erſcheinen.

Köthen, d. 28. Mai. Aus amtlicher Quelle können
wir die Mittheilung machen, daß in Anhalt- Cöthen die
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Brennerei- Beſitzer auf den Wunſch des Gouvernements ſich
ſogleich bereit erklärt haben, die Spiritus Fabrikation aus
Kartoffeln und andern mehlhaltigen Stoffen einzuſtellen,
nachdem in Preußen die Schließung der Brennereien an-
geordnet war.

Frankfurt, d. 23. Mai. Einem vielfach verbreite-
ten Gerüchte zufolge werden noch im Laufe des nachſtkom-
menden Mongts im Kreiſe der Bundesverſammlung die
Anträge Preußens fur Aufhebung der Karlsbader Preßbe-
ſtimmungen zur Verhandlung gelangen. Der Bundes-Pra-
ſidial- Geſandte Graf von Münch-Bellinghauſen und der
neuernannte Baieriſche Bundestags Geſandte Hr. v. Gaſ-
ſer werden wie es heißt, jedenfalls bis dahin in Frank-
furt anweſend ſein, um an dieſen wichtigen Berathungen
Theil zu nehmen. Darüber ſtimmen alle Angaben uüberein,
daß der Antrag Preußens auf Erſetzung des Praventiv-
ſyſtems durch das Repreſſivſyſtem gehen wird in Betreff
der Bedingungen jedoch, unter welchen nach dem Antrage
Preußens dies geſchehen ſoll, ſind ſo verſchiedenartige Ge-
ruchte im Umlauf und darunter ſo ſeltſame daß eine wei-
tere Aufführung derſelben fuüglich unterkaſſen werden kann.
So viel darf indeß als gewiß vorausgeſetzt werden daß
das ſo lebhafte Verlangen der öffentlichen Meinung nach
endlicher Erfüllung der in der Bundesakte enthaltenen Zu-
ſage gleichmäßiger Beſtimmungen uber die Preßßfreiheit ſich
nicht durch Aufſtellung eines drakoniſchen Repreſſivſyſtems,
welches Preßfreiheit nur dem Buchſtaben, nicht dem Geiſte
nach gewährte, für befriedigt halten wurde.

Jtalien.
Venedig, d. 16. Mai. Großen Eindruck erregt die

angebliche Abſicht der ſardiniſchen Regierung, im Geiſte der
preußiſchen Jnſtitutionen ebenfalls berathende Stande ein-
zuführen und dieſer Schritt ſoll im Einverſtändniſſe mit
Frankreich und dem Papſte geſchehen. Der heil. Vater
ſcheint des Vortrittes einer mehr unabhaängigen weltlichen
Macht Jtaliens zu bedurfen, um ſein Reformwerk mit Ver-
meidung diplomatiſcher Einſprache durchzuführen und wie
man hoört, iſt der Herzog von Toscana entſchloſſen, dem
Jmpulſe der ſardiniſchen Regierung ſofort zu folgen und
gleichfalls ſtändiſche Jnſtitutionen zu grunden mit berathen-
der Stimme bei allen Geſetzgebungsarbeiten. Die Rückwir-
kung auf das öſterreichiſche Jtalien wäre hierbei unvermeid-
lich. Jmmer mehr tritt jetzt die Bedeutung jener diplo-
matiſch vermittelten Annäherung hervor, die vor einiger
Zeit zwiſchen dem römiſchen Hofe und der Pforte ſtattge-
funden hat; ein in Konſtantinopel anweſender Nuntius im
Augenblicke der Kriſis bilder ein naturliches Gegengewicht
gegen die griechiſche Propaganda Rußlands.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 22. Mai. Jn der heutigen Unterhaus-
ſitzung zeigte der Schatzkanzler an, daß er unverzuglich dem
Hauſe die Bewilligung eines neuen Eredits abverlangen
werde, durch welchen die Koſten der in Jrland angeordne-
ten öffentlichen Arbeiten gedeckt werden ſollten. Lord Ben-
tinck hoffte, daß man gleichzeitig mit der Zahl der Arbei-
ter auch j ne der beſoldeten Aufſichtsbeamten vermindern
werde. Die Zahl der Arbeiter ſei von 700,000 auf
240,000 geſunken; trotzdem aber betrügen die wochentlichen
Koſten für das Aufſichtsperſonal noch fortwährend jede
Woche 16 bis 17,000 Pf. St. Die vertagte Debatte über
die zweite Verleſung der Bill wegen der Armengeſetzver-
waltung wurde hierauf fortgeſetzt und beendigt. Nach
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abermaligen langen Erörterungen, die wenig Jntereſſe bo
ten, wurde das von Hr. Ferrand beantragte Amendement
mit 218 gegen 42 Stimmen verworfen und die zweite Ver-
leſung der Bill genehmigt.

Spanien.
Madrid, d. 20. Mai. Alle Journale beſtätigen heute,

daß der König ſich entſchieden weigert, den Wuünſchen der
Miniſter zu entſprechen und daß dieſe in ihren Kabinets-
ronſeils mehrere ſpaniſche Praälaten zu Rathe gezogen ha-
ben. Es ſoll von nichts Geringerem die Rede ſein, als
von einer Auflöſung der Ehe zwiſchen Jſabella und Don
Francisco. Die „Palaſtfrage wird immer vervwickelter
und erzeugt fortwährend mannigfache, oft ſich ganz wider-
ſprechende Geruchte. Bald ſoll das Miniſterium Modifika-
tionen erleiden, bald ſoll es ſeine Entlaſſung gegeben ha-
ben am meiſten findet noch die Meinung Glauben, die
Königin wolle, falls das Kabinet in ihre Eheſcheidung nicht
willige, ein durchaus progreſſiſtiſches Miniſterium berufen.
Nach dem „Clamor Publico wäre Serrano mit der
Bildung deſſelben betraut worden und dieſer hatte ſeine
Vollmachten in Olozaga's Hände gegeben. Nach einer
andern Verſion ſolle ein neues Kabinet aus den Modera-
dos zuſammengeſetzt werden und Narvaez an die Spitze
deſſelben kommen. Selbſt darüber, wo Jſabella in der
nächſten Zeit ihren Aufenthalt nehmen wird ſind die Nach-
richten einander widerſprechend. Geſtern Abend waren auf
der Straße von Aranjuez Truppenabtheilungen aufgeſtellt,
was auf eine Rückkehr der Königin nach der Hauptſtadt
ſchließen ließ; Jſabella habe zwar in Aranjuez bleiben wol-
len, die Miniſter hätten ihr aber dringend vorgeſtellt, daß
ihre Anweſenheit in Madrid durchaus nothwendig ſei. Die
in der Reſidenz San Jldefonſo getroffenen großen Anſtal-
ten erwecken andererſeits wieder den Glauben die Königin
werde ihren Wohnſitz in la Granja nehmen. Don Fran-
cisco hat den Pardo nicht verlaſſen.

Nach einer von Lerida eingegangenen offiziellen Depe-
ſche vom 19. Mai iſt Triſtany nunmehr wirklich von dem
Oberſt Baixeras gefangen genommen worden und ſoll
erſchoſſen werden. Gegen Ros de Eroles iſt eine Expe-
dition ausgeſendet worden.

Türkei.
Konſtantinopel, d. 12. Mai. Briefe aus Athen

vom 30. April zeigen an, daß das griechiſche Kabinet ſich
dahin neigte, die nöthigen Maaßregeln zu ergreifen, um
der zwiſchen der Pforte und zwiſchen Griechenland einge-
tretenen Differenz ein Ende zu machen. Dieſe Nachricht
hatte ſich zu Athen in Folge eines im Miniſterrathe gefaß-
ten Beſchluſſes ſchnell verbreitet.

Vermiſchtes.
Halle, d. 28. Mai. Aus mehreren umliegenden

Kreiſen, namentlich aus dem Eckartsbergaer, Zeitzer, Wei
ßenfelſer und See-Mansfelder, gehen uns uübereinſtimmende
Berichte zu daß am 25. d. in den Vormittagsſtunden ein
ſehr dichter Nebel von ſchwefeligem Geruch über die ganze
Landſchaft ſich verbreitet habe. Dieſelbe Beobachtung ha-
ben wir hier in Halle gemacht. Dieſe wie es ſcheint uner-
freuliche Naturerſcheinung hatte noch eine beſondere Eigen-
thumlichkeit. Der Nebel war trocken. Bemerkenswerth
iſt, daß in der vorausgegangenen Nacht kein Thau gefallen
war; in derſelben Nacht war die Temperatur gegen halb
auf zwei Uhr 17 Grad Réaumur,. Jener Rebel blieb
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bis gegen Mittag, wo ihn ein heftiger Sturm zerſtreute.
Während des Sturmes war in unſerer Nähe der Himmel
anfänglich mit einer einzigen Schicht ſcheinbar gleichartiger,
graugelber Wolkenmaſſen, dann mit leichtem Gewolk be
deckt, und die Luft in der Stadt 18 19 Grad, nach
dem Bericht aus Weißenborn bei Zeitz 14 16 Grad
Warme und außerdem ſehr trocken. Der letztere meteoro
logiſche Bericht fugt bei, daß die Temperatur am 24. d.
Nachmittags um 3 Uhr in der Sonne 319 betragen habe
und die Luft beiſpiellos feucht geweſen ſei, und daß im
Sommer 1783 ein ähnlicher Nebel ganz Europa bedeckt
haben ſoll. Jndem wir vorſtehende Notizen zur offentlichen
Kenntniß bringen ſtatten wir den Berichterſtattern unſern
Dank ab, und erſuchen ſie und alle unſere Leſer um die
Gefälligkeit, uns ihre gemachten Beobachtungen ähnlicher
auf die Vegetation einflußreicher Naturerſcheinungen mit-
theilen zu wollen; vorzuglich wurden wir es dankbar an
erkennen, wenn wir darüber etwas Zuverlaäſſiges erfahren
könnten ob und in welcher Art der Nebel auf die Pflan-
zenentwickelung eingewirkt habe. Etwa entſtehenden Be
ſorgniſſen, denen Aengſtlichkeit und Vorurtheile ſich ſo leicht
hingeben, kann auf dieſe Art am ſicherſten begegnet werden.

Berlin, den 28. Mai. Nach heute hier eingegange-
nen Berichten iſt die Stadt Stolpe von einem großen Brand-
Unglück betroffen worden. Am 23. d. M. gegen Mittag
entſtand nämlich in einer Vorſtadt Feuer, welches ſich bei
heftigem Winde durch Flugfeuer mit unglaublicher S hnel-
ligkeit nach verſchiedenen Stadttheilen verbreitete und erſt
in der Nacht vom 23. zum 24. d. M. geloöſcht werden
konnte. Es ſind im Ganzen 83 Gebäude vollſtändig nieder-
gebrannt; 62 meiſt arme Familien haben dadurch ihr Ob-
dach und den groößten Theil ihrer Habe verloren. Ein
Menſchenleben hat, Gott ſei Dank, die Feuersbrunſt nicht
gekoſtet. Die Entſtehungsart derſelben iſt noch nicht er-
mittelt, jedoch wird die Ueberzeugung ausgeſprochen, daß
ſie eine zufällige war und ruchloſe Brandſtiftung das Un-
gluck nicht veranlaßt hat.

Oberweſel, d. 23. Mai. Wir ſcheinen auch hier
das Schauſpiel eines Bergſchlupfes erleben zu ſollen. An
der Rheinſtraße zwiſchen hier und St. Goar hat ſeit eini-
gen Tagen der Bergabhang ſich in Bewegung geſetzt, und
es löſen ſich von Zeit zu Zeit Steinmaſſen ab, welche von
bedeutender Höhe auf die Straße fallen. Einſtweilen, bis
die von der königl. Bauverwaltung beabſichtigten Maaßre-
geln zur Ausführung kommen können, ſind Wachter aufge
ſtellt und die gefährdete Strecke wird bei Nachtzeit be-
leuchtet.

Es ließ ſich denken, daß in Folge der Kartoffel-
Miß- Ernte das, namentlich dem Jrländer, ſo nutzliche
Schwein ſehr ſelten werden wurde daß es aber in einzel-
nen Diſtrikten ganz verſchwinden wurde, hatte man nicht
erwartet. Und doch ſcheint dies der Fall. Auf dem kurz-
lich ſtattgehabten Markte von Caſtle Plunkett (Grafſchaft
Roscommon) war auch nicht ein einziges Schwein zum
Verkauf gebracht, wahrend früher auf dieſem Markte re-
gelmäßig fur mindeſtens 10,000 Lſtr. verkauft wurden.

Jn der Kirche in Gorkau wurde am 4. ein ſeit
52 Jahren verheirathetes altes Ehepaar abermals einge
ſegnet. Merkwurdig war dabei, daß dieſelben Zeugen wie
damals, die Brautfrau, die Brautjungfer und der Jungfern-
fuührer, ebenfalls zugegen waren und abermals ihre Wuürde
verſahen. Das Jubelpaar war der Gaärtner und Schuh-
macher A. Unverricht nebſt Frau.



Paris. Von allen Seiten gehen Nachrichten übergewaliige Gewitter, verbunden mit Hagelſchlag, ein, die

in den Provinzen ſtattgefunden haben. Namentlich in den
Departements der Jlle und Vilaine, der untern Loire, in
den Pyrenäen und am Oberrhein. Die Hagelſtucke hatten
einen Durchmeſſer bis zu drei Centimetres, und wogen 100bis 130 Gramme. Sie ſchlugen ſo heftig nieder, daß ſie
die jungen Zweige der Bäume zerſchmetterten. Die Felder
ſind wie eingeſtampft, die Gärten zu Grunde gerichtet, und
ſelbſt die Gebäude haben anſehnlichen Schaden gelitten.

Alexandrien, d. 29. April. Seit mehreren Ta-
gen ſind vier oſterreichiſche Civil-Jngenieure mit Hrn. Karl
Jasmuüger hier angekangt. Dieſelben gehören zu der Ge-
ſellſchaft, welche ſich in Europa gebildet, um das Terrain
zwiſchen dem rothen und dem mittelländiſchen Meere zu
unterſuchen, und um Vorſtudien wegen des projektirten
Kanals zu machen. Den öſterreichiſchen Jngenieuren iſt die
Unterſuchung der Küſte zugetheilt, wo der Kanal in das
mittelländiſche Meer fallen ſoll.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 29. Mai.

Zf. Brief. Geld. Z3f. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 31/, 93 Pomm. Pfndbr. 31/, 94 93
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 95 SwandeU. o. B. ga-Schuldverſchr. 3 90 S rant. do. 3Berliner Stadt

Obligat. 3 93 SWſtpr. Pfandbr. 3 932 FFrdrchsd'or. 137 13
So r 102 r Auguſtd'or. 12 1158o. o. 92 Gold al warc. SOſtpr. Pfandbr. 3 u 95 Disconto 4 5

Eiſenbahn- Actien.
Volleing. Z3f. 3f.
J er. 8 92 G e 85 G.rnh. 21 o. P. wenBrl. Anhalt. 4 1109 bz. do. v. St. gar. 3 90 G.

108/, G h4 J ag. ogdo. P. Obl. B. 97 G. do. P. Sbl.
s 108 bz. 4 94 B.onn 4 861 B.Bresl. Freib. 4 Tdo. do. P. Obl.. 4
Cöth. Bernb. 4

Cr. Ob. Schl. 4 77. B
Düſſ. Elberf. 4 107 B.
do. do. P. Obl. 4

Gloggnitz. 4

Hmb. Bergd.! 4 o G.r y 109/, bz. u. G. 100, B.Leipz. Dresd. 70Magd. Hlbſt. 4 BriegNeiſſe. 55.Magd. Leipz. 4 Chemn. Riſa. 80
e nMk. G. Thür. V.r P. Obl. 4 91 bz. Dresd. Görl. 90 100 G.

o. P. Obl. 5 101/, bz. Löb. Zittanu. 70ad K. Fd. 4 Magd. Witt. 20 86 bz. u. G.
OSchl. Lt. A. 4 104 G. Mecklenburg.60 74 G.
r eLt. B. St. Pr. SPotsd. Mod. 4 u targ. Poſ. 30 81 G.do. P. A. B. 91 B. t. Vohw. 90 Sdo. do. 5 l101, B. c

(Schluß der Börſe 3 Uhr.

Staatspapiere.
Königlich Sächſiſche

Staats- Papiere
à 39 im 14 F.
von 1000 u. 500
kleinere

do. do. v. 500
Königl. Sächſ. Land
rentenbr. à 3

im 14 F.
von 1000 u. 500

kleinere
Königl. Pr. Steuer

Leipzig, den 28. Mai.
taatspapiere.

1 Actien excl. Zinſ.
K. K. Oeſtr. Metall.
pr. 150 fl. Conv.
à 5 auf Zinſen J Sà 405 à 1039 im

23 h 14 2
Pr. Frdrd'or. à 5

auf 100 SAnd. ausl. Louisd'or
S à 5 nach gerin-

germ Ausmünzfu-
Kredit Kaſſenſch.
à 39 im 20fl. F.
von 1000 u. 500
kleinere

Leipz. Stadt Obli-
gationen à 39 im
14 F.
von 1000 u. 500
kleinereSächſ. erbl. Pfand-

briefe à 3
von 500
von 100 u. 25

S. lauſitzer Pfand
briefe à 39S. lauſitzer Pfand
briefe à 31

Lpz.Orsd. Eiſenb.
P.-Obl. à 31/,K. Pr. St. Schuldſch.

à 3/, in Pr. Ct.
pr. 100

Hamb. Feuerk.-Anl.

ßer „jaunf 1001 117Conv.- Spec. u. Gld.
auf 100

idem 10 u. 20 Kr.

auf 100 27

S

Act. d. W. B. pr. St.
à 103Leipz. Bank Actien

à 250 pr. 100 171
Eeipz Oresd. Eiſnb.

Actien à 100
pr. 100 117 SFSächſiſch-Baier. do.
pr. 100 87

FSächſiſch-Schleſ. do.

pr. 100 1001048 (Chemnitz Rieſaerdo. à 100-4 pr. 100 53
Löbau- Zittauer do.

2 92 pr. 100 56 SMagd.-Lpz. do. incl.

8
I

à 3 o (300 Mk.
Bco.150

d. h. Steuer

Div. Scheine do.
pr. 1000 203

Kredit und Staats Schulden Kaſſenſcheine.

Getreidepreiſe.
(Nach Berline Scheffel und Preuß. Gelde.)

n
Roggen
Gerſte
Hafer

24

Halle, den 29. Mai.

5 S A bis 5 79 64 e 10 4 16 33 7 6 11 31 18 9 1 21 3Berlin den 27. Mai. Marktpreiſe vom Getreide.
Zu Waſſer:

Weizen weißer) 5 F 8 5 auch 5 2 5 und 4
auch 426 5Zerße“e 4 6

große Gerſte 2
Hafer 1 25
Erbſen (ſchlechte

5 auch 1 20 9 9Sorte) 4 auch 2 24 S.
(Den 26. Mai.)

Das Schock Stroh 9 auch 7 25Der Centner Heu 1 10 auch 1 f.
Der Scheffel Karten 1 7 6 auch 1 metzenweis à 2

56 auch 2
Branntwein- Preiſe.

Die Preiſe von Kartoffel Spiritus waren am
(frei ins Haus gelie-r Mai 1827 7 fert) pr. 200 Quart

u s a 54 oder 10,800e 7 n7 7 4 ſ Korn-Spiritus ohne27. 47 47 Geſchäft
Berlin, den 27. Mai 1847.

Die Aelteſten der Kaufmannſchaft von Berlin.

St

h



b

4

à 2

Leipzig den 27. Mai.
Nach Hresdner Scheffeln.

gr.Weizen 9 20 gr. bis 10 5Roggen s 25 9Gerſte 6 25 7 7Hafer 3 3 10Rappſaat eW. Rübſen 6

S. Rübſen eOel, der Ctr. 11 7
Waſſerſtand der Saale bei

am 29. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 6 Zoll.
am 30. Mai Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 28. Mai: 12 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 28. bis 30. Mai.

Im Kronprinzen Hr. Juſtizrath v. Rohr a. Berlin. Hr. Partik.
P Hr. OAmtm. Hinke a. Zilly. Hr.Reg.Refer. Lambrecht a. Magdeburg. Hr. Major v. Buchheim
a. Hr. Juſtitiar Thomas a. Oppeln. Hr. Baurath Ku

Hr. Dr. phil. Donath a. München. Hr. Pro-
Die Hrrn. Kaufl. Mathat u.

Lange a. Magdeburg Liſſenhop a. Mühlheim, Kurſchner a.
Hr. Ober Schenk u. Kammerherr Baron v. Grüben
Hr. Reg.Refer. Baron v. Lebbin a. Erfurt. Hr.

lohm m. Gem. a. Lubeck.

ainz.
baſch a. Breslau.
feſſor Dr. Ebel a. Kopenhagen.

Leipzig.
a. Gotha.
Geh. Rath Dr. Jüngken m. Gem. a. Berlin.

Hr. Gutsbeſ. v. Sudofsky m. Gem. u. Hr.
Die Hrrn. Kaufl. Langer a.

Loßnitz, Drucker a. Berlin, Oppermann a. Magdeburg, Frö
ſchel a. Elberfeld, Hoffmann a. Darmſtadt.

Die Hrrn. Kaufl. Erfurt a. Gotha, Frankenhof
a. Montjoie, Berger a. Merant, Joſti a. Magdeburg, Zambona

Die Hrrn. Muühlenbeſ. G. u. W. Oberlander a.

liams a. England.
Reg.Rath Maienhofer a. Poſen-

Stadt Zürich
a. Burtſcheid.
Gera. Hr. Pfarrer Bachmann a. Berlin.

Halle.

a. Kaſſel.
Goldnen Ning:

a

a. Berlin.

v d

Goldnen Löwen

Schwarzen Bar:

Stadt Hamburg:

Nordhauſen.

Rathenow. Hr.

Berlin.Hr. Rent. Wil-
mann, Schmitz

Zur Eiſenbahn
Die Hrrnu. Kaufl. Reinſtein a. Hamburg,
Suhl, Sattler a. Königsberg.
Kaufm. Beiſſel a. Coblenz.
Hr. Partik. Scharto u. Hr. Dr. theol. Schlitte a. Danzig. Hr.
Kaufm. Jacob a. Breslau.Se. Durchl. der

Prinz v. Schönaich Carolath. Hr. Fabrik. Helling a. Erimmit-

ſchau. BrLithograph Knorre a. Leipzig.

Mehnert a. Kloſterlin.
m. Fam. a. Stettin.
Backermſtr. Eberhardt a. Suhl.

Frau OAmtm. Brandes m. Fam. a. Lauchſtadt. Hr.
Die Hrrn. Oekon. Schnapperelle

a. Schlettau, Holly m. Gem. a. Rugen, Mehnert a. Meißen,
Hr. Königl. Belgiſcher Conſul Simon

Hr. Rentier Flugge a. Hamburg. Hr.
Mad. Aurich a. Gruneberg.

Frl. Fiſcher a. Leipzig.
Exner a. Zittau,
Struützky a. Schmiedeberg,

Hr. Dr. phil. Album a. Berlin.
mann a. Alvensleben.
burg, Junker a. Reichenbach,

Hr. Jnſp. Welker a. Radeberg.
furt a. Braunſchweig. Hr. Lehrer Dr. Preuß a. Neuſtadt.

Frau Wachtmſtr. Saatz a. Coölleda.
Hr Aſſeſſ. Kindler a. Roßla.

dorf a. Hannover.
Commiſſ. Block a. Nordhauſen.

lieut. a. D. v. Printz a. Dresden.
a. Berlin, Lorenz a. Magdeburg.

Goldne Kugel: Die Hrrn. Fabrik. Schön a. Stettin, Donner u.
Hr. Kaufm. Lemecke a. Mühlhauſen.

Hr. Pred. Blaß a. Leipzig.

Die Hrrn. Kaufl. Rohland a. Bremen,
Aue a. n r Kraft u. Edel a. Berlin,

chluter a. Braunſchweig, Fricke

Hr. Cand. Berg-
Die Hrrn. Kaufl. Zollmann a. Branden-

Deleſſen a. Frankfurt, Sturm
Hr. Rent. Stein-

Hr. Maurermſtr. Lange a. Erfurt. Die Hrrn.
Kaufl. Schultz a. Berlin, Bulijus a. Wittenberg. Hr. Auskul-
tator Kapp a. Soeſt. Hr. Pred. Lieders a. Sondershauſen. Hr.
Oekon. Conrad a. Kamberg.
Oberförſter Kratze u. Hr. Cand. Heinze a. Berlin.
Siebert a. Halberſtadt.
den, Biſchoff a. Magdeburg.

Hr. Fabrik. Wend a. Kalbe. Hr.
Hr. Rentier

Die Hrrn. Kaufl. Nietſchmann a. Dres

Hr. Kaufm. Hillebrecht a. Celle. Hr. Oekon.
Salzmann a. Göttingen. Hr. Apotheker Kuhne a. Berlin. Die
Hrrn. Kaufl. Bretſchneider a. Nordhauſen
Hr. Optikus Kulp a. Quedlinburg.

Jordan a. Berlin.
Hr. Juwelier Saalfeld a.

Aſchaffenburg. Hr. Privatm. Kohlhaus a. Eiſenach.
Hr. Dr. med. Saatz m. Gem. a. Rathenow.

Hr. Banquier Plaut a.
Hr. Amtm. Bors

Hr. Kaufm. Stedel a. Leipzig. Hr. Juſtiz
Hr. Steueramts Rend. Reck a.

Auskult. Wilhelmi a. Aſchersleben. Hr. Ober
Die Hrrn. Kaufl. Meinhardt

Hr. Kaufm. Schneider a.
Die Hrrn. Kaufl. Roſch

u. Vogel u. Hr. Arzt Dr. Lorzner a. Berlin.
Die Hrrn. Oekon. Braune u. Röthel a. Gotha.

Hr. Partik. v. Sasky m. Fam. a. Petersburg.
Lange u. Blank a-

Hr. Hauptmann Kühne u. Hr.
Hr. Prediger Lerneiſter a. Karſtedt.

Morgen

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jn dem Dorfe Preſſel hieſigen Krei-
ſes ſoll eine neue Kirche mit Thurm nach
einer höhern Octs genehmigten Zeichnung
erbaut werden und die Ausführung im
Wege der Minus-Licitation erfolgen.

Jch habe einen Licitations-Termin auf
den 21. Juni er. Vormittags um 10 Uhr

in meinem Büreau angeſetzt, und lade
hierzu Unternehmungsluſtige mit dem Be-
merken ein, daß Gebote auf
a) das Einreißen der alten Kirche und

Ausführung der Maurer und Stein
hauer-Arbeiten,

b) Beſchaffung der nöthigen Steine, des
Bauholzes und der übrigen Baumate-
riglien, entweder zuſammen oder nach
Befinden getrennt, und

Ausführung der Zimmer-, Tiſchler-
und Glaſer- Arbeiten in derſelben Weiſe
angenommen werden.

Die Licitations Bedingungen werden im

Termine bekannt gemacht, die Zeichnungen
und Anſchläge aber können ſchon von jetzt
ab in den Büreauſtunden hier eingeſehen
werden.

Jm laufenden Jahre ſoll nur das Ein-
reißen der alten Kirche und die Aufführung
der Grundmauer geſchehen.

Torgau, den 27. Mai 1847.
Der Königliche Landrath.

G. v. Sepdewitz.
eerr»YYYy J

Obſtverpachtung.
Auf

den 13. Juni d. J. Nachmittags 4 Uhr
ſollen die hieſigen bedeutenden Obſtnutzungen
an Süß und Sauerkirſchen, Pflaumen
und Hartobſt in 6 verſchiedenen großen
Parzellen öffentlich meiſtbietend unter den
im Termine bekannt zu machenden Bedin-
gungen im hieſigen Schützenhauſe verſtei-
gert werden.

Pachtluſtige werden zu obigem Termine
unter dem Bemerken eingeladen daß die

Dienstag den 1. Juni, Abends 6 Uhr

Verſammlung der Singakademie
im Saale des Kronprinzen.

Hälfte der Pachtgelder ſofort nach dem
Termine vom Erſteher eingezahlt werden muß.

Möücheln, den 27. Mai 1847.
Der Magiſtrat.

Nachlaß-Auetion.
Der Mobiliar Nachlaß des penſionirten
Königl. Regierungs-Secretairs Peterßen
zu Lauchſtädt, beſtehend in Silberzeug,
Meubles, Hausrath, Wäſche und Klei-
dungsſtücken ſoll

am 16. Juni c. Vorm. 9 Uhr
im von Milkau'ſchen Hauſe zu Lauch-
ſtädt öffentlich meiſtbietend gegen baare
Zahlung verkauft werden.

Merſeburg, am 25. Mai 1847.
Der Königl. Ober-Landesgerichts- und

Kreis Juſtiz Rath Merſeburger Kreiſes.
Weimann.

-mD W S
Eine zuverläſſige Wirthſchafterin findet

zum 1. Auguſt d. J. ein Unterkommen auf
dem Rittergut Quetz bei Zörbig.



Verkauf.
Das zu Schmirma bei Mücheln be

legene Seibicke'ſche Gut, beſtehend aus
Gehöfte, Garten, circa 100 Ackern Feld,
Holz und Wieſe, ſoll zum

6. Juni d. J. Nachmittags 3 Uhr
im Rattzskeller zu Mücheln einzeln oder
im Ganzen an den Beſtbietenden verkauft
werden.

Mücheln.
Der Juſtiz-Commiſſar

Röſer.

Holz- Auetion.
Jm Unterforſt Niemegk, Forſtort

Goitzſche, im Schlage an der Tanzbrücke
vor Bitterfeld, ſollen

circa
261 Klaftern hartes, melirtes und wei-

ches Scheitholz,
26/, Klaftern hartes und weiches Knüp-

pelholz und
303 Klaftern hartes, melirtes und wei-

ches Reisholz
meiſtbietend verkauft werden, wozu

Montag den 7. Juni c.
früh 9 Uhr

an Ort und Stelle Termin anſteht, zu
welchem Kaufliebhaber hierdurch eingeladen
werden.

Zöckeritz, den 27. Mai 1847.
Der Königl. Oberförſter

v. Schütz.

Obſt Verpachtung.
Die diesjährige Obſt -Nutzung bei dem

Amte Giebichenſtein und dem Vorwerke
Seeben ſoll

Dienstag den 8. Juni d. J.
Vormittags 10 Uhr

nach Befinden in drei Parzellen oder auch
im Ganzen öffentlich meiſtbietend unter
den im Termine bekannt zu machenden Be-
dingungen, auf dem Vorwerke Seeben
verpachtet werden. Die Hälfte des Pacht-
geldes iſt ſogleich baar im Termine zu er
legen.

Amt Giebichenſtein,
den 28. Mai 1847.

H. Bartels.
Brrr

Mehrere in der Nähe von Lützen be-
legene gut eingerichtete Bauergüter, zu dem
Preiſe von 2000 5000 Thlr. ſo wie
verſchiedene, in Lützen ſelbſt befindliche, zu
vielen Geſchäften geeignete Häuſer, werden
zum Verkauf nachgewieſen durch Heinrich
Zöpfel in Lützen.

Eine in hieſiger Gegend befindliche ſehr
einträgliche Bockwindmühle wird zum Ver-
kauf oder zur Verpachtung nachgewieſen
durch Heinrich Zöpfel in Lützen.

6

Obſt Verpachtung.
Das diesjährige Obſt des Amtes Helms-

dorf und Ritterguts Heiligenthal ſoll
Mittwoch den 16. Juni d. J.

Nachmittags 3 Uhr
allhier unter den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen im Ganzen oder
Einzelnen meiſtbietend verpachtet werden.

Amt Helmsdorf, den 28. Mai 1847.

1000 Thlr.
liegen zum Ausleihen bereit und können
zur Hälfte oder im Ganzen ausgeliehen
werden, jedenfalls aber auf erſte Hypothek,
und werden nachgewieſen von

Gottl. Wächter, Dachritzgaſſe Nr. 18.

Nachdem von einem Wohllöblichen Ma-
giſtrat hier mir die Erlaubniß zum Be-
triebe des Gewerbes als Geſindevermiethe-
rin ertheilt worden, empfehle ich mich ſo-
wohl den hier im Orte als auch außerhalb
Halle wohnenden geehrten Herrſchaften zu
geneigten Aufträgen.

Halle, im Mai 1847.
Friederike Kohlſchreiber,

große Steinſtraße Nr. 177 im Keller, und
Petersberg Nr. 1475.

Jm Verlage der Holle'ſchen Buch-,
Kunſt- und Muſikalien- Handlung in Wol-
fenbuttel iſt erſchienen und in allen Buch
und Kunſthandlungen vorrathig:

Kleiner Schnlatlas der
neueſten Erdkunde

gezeichnet und gravirt im
lithographiſch geographiſchen Jnſtitute von

L. Holle in Wolfenbüttel.
Enthaltend 8 Karten in quer Folio: 1. Pla-
niglob. 2. Europa. 3. Aſien. 4. Aufrika.
5. Nord Amerika. 6. Sud- Amerika. 7. Au-

ſtralien. 8. Deutſchland.
Preis 6 Sgr. oder Ngr.

Dieſer Atlas durfte ſich beſonders zur
Einfuhrung in den untern und mittlern
Klaſſen der Volksſchulen ſo wie in den Land
ſchulen eignen, und zeichnet ſich durch ge-
naue Beruückſichtigung der phyſikaliſchen Geo-
graphie vor allen andern Schulatlanten ſehr
vortheilhaft aus.

Gleichzeitig erſcheint in demſelben Ver
lage ein vollſtändiger Schulatlas
in 26 Karten der in 4 Lieferungen zum
Preiſe von je 5 Sgr. oder Nar. ausgege-
ben wird, wovon die 1. und 2. Lieferung
bereits fertig ſind. Alle dieſe Karten ſind
auch einzeln zu dem Preiſe von Sgr.
oder Ngr. zu haben.

Nutzholz- Verkauf.
Donnerstag den 10. Juni er. Vor-

mittags 9 Uhr ſollen auf dem Rathskeller
zu Wippra aus der Hauung Wende-
berg, des Unterforſtes Schiefergraben,
ohnweit Braunſchwende und Könige-
rode, nachſtehende Nutzhölzer öffentlich
meiſtbietend verkauft werden, als:

circa
144 Stück Eichen- Nutzblöche,

9 Ahorn- dodarunter 1 Ulme,
51 Weisbuchen-Nutzblöche,
4 Birken- doer Leiterbaum

Karrnbaum,

1 Leiſte,Klftr. eichen Nutzholz J. Sotrte

3 do II.8 do III.Dieſe Hölzer liegen zu Jedermanns Anſicht
bereit, und iſt der Herr Förſter Nickoll
auf Schiefergraben angewieſen, darüber
die nöthige Auskunft zu ertheilen.

Die Verkaufsbedingungen werden im
Termine bekannt gemacht, und wird hier
nur vorläufig bemerkt, daß Käufer des
Kaufpreiſes als Angeld auf Erfordern gleich
im Termine zu zahlen haben.

Braunſchwende, d. 26. Mai 1847.
Der Oberförſter

(gez.) Hoffmann.

Ein kleines, hübſches, freundlich gele-
genes Landgut, ganz in der Nähe von
Leipzig, iſt ortsveränderungshalber zu ver-
kaufen auch ſofort zu übernehmen: J.
B. Eck in Leipzig, Windmühlen-
ſtraße Nr. 51.
nnnnnnnnnerr2 —Z=tTST

Ein kräftiges Mädchen vom Lande wird
zu Johanni in eine Vieh Wirthſchaft ge-
ſucht Nr. 67.

—Z J

Es wünſcht Jemand in hieſiger Gegend“
gleichviel wo, eine eingerichtete Schmiede-
werkſtätte zu kaufen oder zu pachten, und
werden daher hierauf Reflektirende erſucht,
ſich in portofreien Briefen an mich wenden
zu wollen.

Heinrich Zöpfel in Lüttzen.
S -WhT-T]OukckohGroße ſaure harte

Schlangengurken
von ausgezeichnet gutem Geſchmack in Ox-
hoften und einzeln billigſt.

Fr. Wilh. Dalch o w.
Friſches Selterwaſſer

in ganzen und halben Flaſchen empfing
C. H. Riſel.

zvddwvvvvdvvdbdddü h ehe e e

Schönen holländiſchen Käſe empfing und
empfiehlt im Ganzen und einzeln

Fr. Wilh. Dalchow.
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Der Verkauf der beliebten und anerkannt

Beſte und wohlfeilſte Stahlfedern.
beſten und wohlfeilſten

Stahlfedern von Beinhanuer dauert nur noch bis Donnerstag, und wird
Preiſen verkauft:

Schulfedern à Gros von 3 Sgr. an,
Correſpondence- Federn à Gros von IO Sgr.
Silver Steel- Federn à Gros von I0O Sgr. an,
Bureau- Federn à Gros I5 Sgr.,

zu nachſtehenden billigen

an

Kronen-Federn, welche die Dinte lange halten, à Gros I5 Sgr.,
Napoleon-Federn, die allerfeinſten, à Gros 20 Sgr.
Elten pen à Gros 10 Sgr., Sholastic pen à Gros IO Sgr., Every mans

Own pen, ſtumpf und ſtark, Feder für Jedermann, à Gros I Sgr.
Außerdem noch über 200 Sorten mit verſchieden en Spitzen, für jede Hand
und Schrift paſſend und größtentheils alle mit dem Stempel „„Nichard
Beinhauer“ verſehen, à Gros von 3 Sgr. an bis zu den allerfeinſten à
Gros 25 Sgr.; über 50 Sorten Stahlfedernhalter in Holz,
Horn, Elfenbein und Neuſilber, worunter etwas ganz Neues,
à Dutzend von 10 Sgr. au.

Das Verkaufs-Lokal befindet ſich
Nr. 501, Ranniſche Straße, Nr. 501.

und dauert der Verkauf unbedingt nur noch bis Donnerstag
Abend.

NB. Wiederverkäufer erhalten bedeutenden Rabatt.
e Dank. Ein in einer Stadt 2 Meilen von Leip

Den vielen, uns größtentheils ganz un zig belegenes, zu allen Geſchäften geeigne
bekannten Einwohnern von Halle, die bei tes, ſeither zu einem Material u. Schnitt
der Beerdigung unſeres, beim Militair da geſchäft mit gutem Erfolg gebrauchtes
ſelbſt verſtorbenen Sohnes und Bruders Haus, mit Hofkaum, Stall und Garten,
Karl Heinrich Günther, uns ſo rüh- ſoll veränderungshalber aus freier Hand,

Bekanntmachung.
Sonntag den 6. Juni Nachmittgs 3

Uhr ſollen die Süßkirſchen auf der Chauſſee
in der Schenke zu Dammendorf meiſt-

bietend verpachtet werden.
Kittelmann.

rende Theilnahme bewieſen Sr. Hoch und nach Befinden mit dem darin befind er

würden dem Herrn Superintendenten Dr. lichen Material- und Schnittgeſchäft ver-
Rienäcker, der am Grabe ſo troſtreiche kauft werden. Hierauf Reflectirende er-
Worte zu uns ſprach, und den hieſigen fahren das Nähere durch
Jugendfreunden des Vollendeten, die ihm Heinrich Zöpfel in Lützen.
nicht nur in unſerem Gotteshauſe ein eh-
rendes Gedächtniß bewahrten, ſondern auch Berliner Stangen-Taback
auf dem Friedhofe zu Halle ſein Grab mit in beſter Waare verkauft in Pfunden und
einem ſchönen, ſteinernen Denkmale ſchmück Rollen zu billigem Preiſe (die Wiederver-
ten, fühlen wir uns verpflichtet, unſern fäufer erhalten einen angemeſſenen Rabatt)
herzlichen Dank laut und öffentlich auszu W. Fürſtenberg.
ſprechen.

Das Bewußtſein, Traurige getröſtet zuhaben wird mehr als unſer Dank Sie Alter Kornbranntwein,
reichlich belohnen, und dieſe edle That wird wegen des ſchönen Wein- Geſchmacks und

Jhnen Bürgſchaft ſein, daß auch Sie, wenn rSchmerz Sie treffen ſollte, in gleicher Theil- Quart 8 und 9 Sgr.
nahme guter Menſchen Troſt und Beru- Echter Nordhäuſer und Qued-
higung finden werden. linburger, das Quart 10 Sgr. empfiehlt

Starſiedel, den 28. Mai 1847. beſtens W. Fürſtenberg.

Auguſt Günther e r enCevwutye Guneyer Eltern. Das Obſt bei dem Rittergute Dam-
Eduard Günther mendorf wird Dienstag den 8. Juni
Friedrich Günther Geſchwiſter. Vormittags 11 Uhr meiſtbietend verpachtet.

Geruchs dem Nordhäuſer vorzuziehen, das

Verſicherungen gegen Hagelſchaden für
die neue Berliner Hagel-Aſſecuranz- Geſell
ſchaft nehmen noch fortwährend an

Halle, den 29. Mai 1817.
A. W. Barnitſon Sohn,

Agenten der neuen Berliner Hagel-
Aſſecuranz- Geſellſchaft in Berlin.

Kirſch- Verpachtung.
Künftigen Sonntag als den 6. Juni

S m

d. J. ſollen die diesjährigen Süßkirſchen
der Gemeinde Schwerz bei Landsberg an
den Meiſtbietenden verpachtet werden.

Der Schulze Brandt.

Pferd- Verkauf. Ein fehlerfreies
Ackerpferd ſteht zu verkaufen beim

Gaſtwirth Lehmann
im Kronprinz in Lauchſtädt.

Verſicherungen gegen Hagelſchaden nimmt
fortwährend an Meyer Agent für Löbe-

Guſtav Günther Anzahlung: Hälfte des Pachtgeldes. jün und Umgegend.
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COLOMNIA.
Feuer Verſicherungs- Geſellſchaft zu Köln.

Der unterzeichnete Agent der Geſellſchaft beehrt ſih, anzuzeigen daß der Auszug
des Protokolls der GeneralVerſammlung der Geſellſchaft vom 29. v. M. enthaltend
u. A. die Ueberſicht der Reſultate des verfloſſenen Geſchäfts-Jahres, bei ihm zur Mitthei-
lung bereit liegt. Hier beſchränkt derſelbe ſich auf die Notiz, daß das laufende Ver
ſicherungs Kapital um 167 Millionen Thaler, die Kapital- und Prämien-Reſerven,
zuſammen um 116,000 Thaler ſich vermehrt haben.

Formulare zu Verſicherungs-Anträgen und Auskunft über die Aufnahme- Bedingun
gen werden jederzeit mit Bereitwilligkeit ertheilt.

Wettin, den 29. Mai 1847. Theodor Schreiber.
Der Zweigverein der Guſtav- Adolph- Stiftung für Artern und Umgegend wird

Mittwoch den 9. Juni d. J.
im hieſigen Rathhausſaale ſeine diesjährige Hauptverſammlung halten. Derſelben wird
ein Gottesdienſt in hieſiger Kirche unmittelbar vorhergehen welcher Vormittag 10 Uhr
beginnen ſoll. Die Feſtpredigt wird von Herrn Paſtor Urtel aus Ziegelroda und
die Altarandacht von Herrn Paſtor Eckler aus Edersleben gehalten werden.

Artern, den 27. Mai 1847.
Der Vorſtand genannten Zweigvereins.

Der Superint. Dr. Scharf, Der Bürgermſtr. Schäfer, Der Senator Romeiß,
Vorſitzender. Secretair. Rendant.

Tivoli- Theater in Halle.
So wäre denn mit der neuen ſchönen Jahreszeit auch ein neues ſchönes Moment

im geſellſchaftlichen Leben unſrer Stadt eingetreten, ein Moment, welches Halle unge
mein hebt und ihm vor andern vielleicht größern Städten den Vorzug giebt, mit denen
es früher kaum rivalifiren durfte. Das Tivoli- Theater iſt eröffnet, eröffnet unter den
günſtigen Auſpicien eines ſchönen heitern Pfingſttages. Mögen dieſe Auſpicien ſich
im Laufe des Sommers als wahr bewähren, bis jetzt haben ſie es leider noch nicht ge-
than, bis jetzt iſt, merkwürdig genug, die Theilnahme an der neu erbauten Bühne ſo
lau geweſen daß ernſte Beſorgniſſe für das Beſtehen derſelben aufkeimen können. Wir
appelliren deshalb jetzt an den Kunſtſinn des Publikums, möge es von jetzt an lebhaf-
tes Jntereſſe nehmen und eine Gelegenheit ſo oft als möglich benutzen, die bei ſo ge
ringen Koſten reichliches Vergnügen gewährt. Möge es aber nicht etwa klaſſiſche Stücke
und große Opern verlangen, ſondern zufrieden ſein mit Luſtſpielen und Vaudevilles,
denn dieſe reichen hin, einen vergnügten Abend zu ſchaffen.
in höchſter Potenz gehören den langen kalten Winterabenden an, aber ein leichthinflie-
ßendes Luſtſpiel, freie friſche Luft, ungenirtes Beiſammenſein der einzelnen Kreiſe und
hübſche Actrionen bilden die Hauptmomente eines Tivoli. Und bietet nicht dies Alles
in reichlichem Maaße unſer Sommertheater dar? Wer es beſucht hat, iſt gewiß nicht
unbefriedigt fortgegangen, gewiß Jeder war doppelt ſo froh im Kreiſe ſeiner Freunde,
wenn der Abend ſchön hereinbrach und der Mond mit zauberhaftem Lichte die herrliche
Gegend beleuchtete.

Was die Leiſtungen der Schauſpieler ſelbſt anbetrifft, ſo ſind wir jetzt noch nicht
im Stande, ein umfaſſendes Urtheil zu fällen. Jndeß glauben wir aus den bisher ge-
gebenen Stücken abnehmen zu können, daß wir nicht bange zu ſein brauchen. Wir
haben uns gefreut drei Schauſpieler, die wir ſeit dieſem Winter kennen, wieder zu
ſehen, beſonders wird uns Hr. Rocco, dem wir ſchon im vorigen Winter manchen
vergnügten Abend zu verdanken hatten, ein lieber Komiker bleiben. Was die neu en
gagirten Mitglieder des Theaters anbelangt, ſo freuen wir uns, recht brave Schauſpie
ler unter ihnen zu finden. Fräulein Arens iſt mit einer herrlichen Erſcheinung und
einem ſchönen Talente begabt, und wird uns gewiß Fräul. Richter, die wir ungern
verloren, erſetzen. Wir wünſchen, daß dieſes talentvolle Mädchen recht oft in paſſen-
den Rollen ſpielen möge. Auch Fräul. Stölzel iſt eine liebliche Geſtalt und wird
im Fach der Soubretten ihre Aufgaben gewiß recht gut löſen. Fräul. Lackner hat
eine reine, ſtarke und ſonore Stimme; ſie konnte ſich gleich am erſten Tage mit vol-
lem Recht eines guten Erfolges rühmen. Hr. Spahn wird ſich durch ſein treffliches
komiſches Talent gewiß bald die Liebe des Publikums erwerben.

So ſchließen wir denn mit dem innigen Wunſche, daß von jetzt an das Publikum,

Militair-Concert.
Montag den 31. Mai erſtes Garten-

Concert und Abends Tanzmuſik bei Herrn
Ratſch in Böllberg.

Rabeninſel.
Dienstag den 1. Juni Militair-Concert

und Abends Tanzmuſik im Salon.
Haſſe in Böllberg.

—zJded

Die Leiſtungen der Kunſt

Fürſtenthal.
Heute, Montag, Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

Paradies.
Morgen Dienstag, Concert.

Vereinigtes Muſikchor.
Noten werden

ſchrieben gr. Klausſtraße
correct und billig ge-

Nr. 871.

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Heute früh 8 Uhr wurde meine liebe
Frau Clara geb. Sander, von einem
muntern Mädchen glücklich entbunden.

Merſeburg, den 27. Mai 1847.
Krumhaar.

Verlobungs-- Anzeige.
Amalie Schwarz,
Guſtav Zeitſchel

empfehlen ſich allen Freunden und Ver-
wandten als Verlobte.

Schieditz u. Klein-Geſtewitz bei
Camburg, den 25. Mai 1847.

Verbindungs- Anzeige.
Unſere heute vollzogene eheliche Verbin-

dung zeigen wir allen Freunden und Be-
kannten hierdurch ergebenſt an.

Klein Geſtewitz u. Naumburg,
den 25. Mai 1847.

Ferdinand Erneſti,
Pauline Erneſti, geb. Zeitſchel.

m

Verbindungs- Anzeige.
Friedrich Mitreuter,
Bertha Mitreuter, geb. Geier,

empfehlen sich als ehelich Verbundene.
Stettin, den 24. Mai 1847.

n mm

Todes- Anzeige.
Geſtern Nachmittags 5 Uhr entſchlief

nach einem langen Schmerzenslager in un-
ſern Armen unſere 18jährige innigſt ge-
liebte Tochter Mathilde.

Dies theilnehmenden Freunden und Be-
kannten zur Nachricht von den troſtloſen
Eltern und Geſchwiſtern.

gleichviel welcher Stand es ſei, es an Nichts möge fehlen laſſen das Fortbeſtehen und
Gedeihen unſeres Tivoli durch recht zahlreichen Beſuch kräftig zu fördern. E.

Gebauerſche Buchdruckerei.

IIIEE,,III,I,IIIIIEEIIIHHHHHHH-—-—EK-—HG------------ e eeerl-—„x

Halle a./S. den 30. Mai 1847.
Cuno und Frau.
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Beilage zu Nr. 123
d e s

Couriers, Halliſcher Zeitung fuüür Stadt und Land.
Montag, den 31. Mai 1847.

Deutſchland.
Berlin. Sitzung der Drei-Stände-Kurie am 19. Mai.

Jm Anfange der Sitzung baten mehrere Abgeordnete den
Marſchall um Pfingſtferien ſie gaben an, daß der Noth-
ſtand ihre Gegenwart in der Heimath fordere. Die Bitte
wurde abgewieſen, weil im höchſten Jntereſſe des Landes
darauf zu halten, daß die dem Landtage vorliegenden Ge-
ſchäfte ſo ſchleunig als möglich erledigt wurden.

Der Abg. v. Breitenbauch las die Erklaärung der
Drei-Stände- Kurie auf die Propoſition uüber die Abſchä-
tzung bäuerlicher Grundſtucke vor. Die Faſſung wurde an
einzelnen Stellen abgeändert und die Erklärung ange-
nommen.

Die Verſammlung ſetzte alsdann die Berathung uüber
das Petitionsrecht fort. Die Abtheilung ſchlug in ihrem
Gutachten vor: Se. Majeſtät zu bitten, den H. 19 der
Verordnung vom 3. Febr. d. J. dahin ſabzuändern, daß
eine ungehinderte und freie Kommunikation zwiſchen den
Landtagsabgeordneten und ihren Vertretenen ſtattfinden
durfe, zu dem Behufe, daß Letztere den Erſtern ihre Wun-
ſche zu erkennen geben, ohne ihnen bindende Aufträge er-
theilen zu durfen Der Landtagskommiſſar erklarte,
daß es eines ſolchen Antrags nicht bedurfe, weil in dem
Geſetze vom 3. Febr. dieſe Art der Kommunikation durch-
aus nicht verboten ſei. Der Abgeordnete Zimmermann
brachte ein Amendement ein, welches dahin ging, daß der
Abgeordnete verpflichtet ſein ſolle, Bitten und Beſchwerden
von Korporationen oder Einzelnen an den Landtag zu brin-
gen. Dagegen ſchreibt das gegenwartige Geſetz vor, daß
nur Mitglieder des Landtags Bitten und Beſchwerden vor-
tragen können, ſofern ſie ihren Ueberzeugungen entſprechen
und ſie die Bitten zu ihren eignen machen. Hat der De-
putirte eine andere Anſicht als die iſt, welche der Petition
oder Beſchwerde zum Grunde liegt, oder hat er überhaupt
keine Luſt, macht es ihm Beſchwerlichkeiten u. ſ. w., ſo
kann er die Petition ohne Weiteres und ganz nach ſeinem
Belieben zuruckgeben. Nach dem Antrage ſollen nun die
Kommittenten berechtigt ſein, ihre Wunſche dem Landtags-
abgeordneten auszuſprechen, und dieſer ſoll die Verpflich-
tung haben, Anträge anzunehmen und an den Landtag zu
bringen. Mehrere Redner ließen ſich fur und wider den
Antrag vernehmen. Zugleich hatte Hanſemann einen
Antrag dahin lautend geſtellt, daß alle Verſammlungen
zur Berathung uüber Petitionen an K. Behoörden oder ſtan-
diſche Korporationen, ſofern ſie nicht im Freien ſtattfaän-
den ohne Erlaubniß der Polizei gehalten werden kon
nen Bei der Abſtimmung wurde dieſer Antrag abge-
lehnt. Der zweite Antrag: Sollen die Abgeordneten
nicht nur befugt, ſondern auch verpflichtet ſein, alle ih
nen von ihren Kommittenten und ſtändiſchen Korporatio-
nen zugehenden Bitten und Beſchwerden dem Landtage
einzureichen wurde gleichfalls verworfen, aber der An-
trag der Abtheilung faſt einſtimmig angenommen.

Die Geſetze fur die Provinziallandtage ſtellen feſt, daß
eine Bitte, welche einmal abſchläglich beſchieden worden,
niemals wieder eingebracht werden durfe, wenn ſie nicht
durch neue Grunde motivirt wurde. Das Gutachten der
Abtheilung ſtellte dagegen die Frage auf, ob auch ohne
Eintreten neuer Grunde fur jetzt die Zulaſſigkeit fruher zu-
ruckgewieſener, erneuerter Petitionen zu empfehlen ſei
und ließ ſie unentſchieden; die Kurie entſchied aber
mit 359 gegen 99 Stimmen, daß zuruückgewie-
ſene Petitionen auch ohne neue Grunde wieder
angebracht werden duürfen. Ein fernerer, von der
Abtheilung nicht bevorworteter Antrag ging dahin, daß den
Provinziallandtagen das Recht gegeben werde, über Peti-
tionen nach abſoluter Stimmenmehrheit zu entſcheiden. Die-
ſer Antrag wurde als ein ungeſetzlicher bezeichnet und darum
mit mehr als zwei Dritteln der Stimmen die Bitte votirt,
daß den künftigen Provinziallandtagen eine dahin einſchlä-
gige Propoſition vorgelegt werden möchte. Endlich beſtimmt
das Grundgeſetz fur den Vereinigten Landtag daß das
Petitionsrecht deſſelben nur auf innere Angelegen-
heiten des Staates ſich beziehe. Der Miniſter des Aus
wärtigen, von Canitz, erläuterte, daß es keineswegs in
der Abſicht des Geſetzgebers gelegen habe, das Petitions-
recht der Stände in Bezug auf äußere Angelegenheiten zu
beſchränken oder zu entziehen. Die äußere Politik wende
ja mehr oder weniger ſtets die eine Seite ihres Einfluſſes
den innern Angelegenheiten des Landes zu, welches ſie betreffe,
und deshalb liege es nahe, daß die Stande von dieſem Geſichts-
punkte aus auch ihre Bitten anzubringen berechtigt wären.
Nur muſſe der politiſche Takt der Verſammlung entſcheiden,
in wie weit ſie bei vorkommenden Fallen von ihrem Recht
Gebrauch machen wolle und könne. Der Landtagsmar-
ſchall erklärte, daß er alle Anträge, welche äußere Jntereſ-
ſen beruühren, zulaſſen werde. Davon nahm der Marſchall
Veranlaſſung auszuſprechen, daß er das Geſetz nicht an
ders verſtanden habe, als ſo, daß es der Berathung des
Landtags alle äußern Angelegenheiten entziehe. Deshalb
habe er dahin zielende Anträge zuruckgegeben, die er aber
jetzt annehmen und den Abtheilungen zuweiſen wolle. Meh-
rere Abgeordnete ſchlugen vor die durch das Miniſterium
ertheilte Jnterpretation zu acceptiren, davon Akt zu neh-
men und desfallſige Anträge fallen zu laſſen. Hierauf be
W Abg. v. Beckerath die Buhne und ſprach folgende

orte:
Jch glaube allerdings auch, daß durch das zuletzt Ver

handelte der vorliegende Gegenſtand der Abſtimmung nahe ge
bracht iſt, indeſſen ſcheint er mir doch nicht ſo zu liegen, daß
nicht noch irgend eine Aufklärung, irgend eine Erörterung nö-
thig wäre. Namentlich beſteht augenſcheinlich eine Differenz
zwiſchen den Anſichten des Herrn Miniſters der auswärtigen
Angelegenheiten und denen, die der Herr Marſchall gegenwär-
tig ausgeſprochen hat, eine Differenz in Bezug auf einen kon
kreten Fall, nämlich in Bezug auf die Petition, betreffend die
nationale Selbſtſtändigkeit von Schleswig Holſtein. Auch ich
gehöre zu denjenigen Abgeordneten, die eine ſolche Petition ein-
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gereicht hatten und ſie von dem Herrn Landtags Marſchall zu
rückerhielten, weil er die Verſammlung zur Berathung dieſer
Angelegenheit auf Grund des Geſetzes nicht für kompetent hielt.
Der Herr Marſchall hat nun zwar die erneuerte Einreichung
genehmigt, da aber der Herr Miniſter dieſe Frage als eine dem
Kreiſe unſerer Berathung fremde bezeichnet hat, da ferner die
ſer Gegenſtand von der größten nationalen Wichtigkeit iſt: ſo
glaube ich, daß es in dem Jntereſſe der Verſammlung iſt, dem
Herrn Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten kurz zu ſagen,
was die Antragſteller zu ihrem Geſuche bewogen hat. Der
Herr Miniſter ſelbſt hat erklärt, daß jede äußere Angelegenheit
eine innere Seite habe; wenn dies aber bei allen äußeren An-
gelegenheiten der Fall iſt, ſo tritt dies ganz beſonders in der
ſchleswig holſteiniſchen Frage hervor. Es wird kaum einen
Theil Deutſchlands geben, von wo aus nicht ein Ruf der
Sympathie an die in ihrer nationalen Selbſtſtändigkeit bedräng-
ten Schleswig Holſteiner gerichtet worden wäre. Man hat er-
kannt, daß es ſich hier nicht blos um die Gefahr der Beſchrän-
kung des deutſchen Territoriums um die Möglichkeit der Ent
frem dung desjenigen Theils unſeres Vaterlandes handelt, der
für ſeine künftige maritime Entwickelung von großer Wichtig-
keit iſt, ſondern daß hier Größeres, daß die Errungenſchaft der

neueren deutſchen Geſchichte, das Gefühl der Selbſtſtändigkeit
und nationalen Macht, die keinen Eingriff duldet, auf dem
Spiele ſteht. Dieſes nationale Machtgefühl iſt, wie die Be-
dingung befriedigender Verhältniſſe nach außen, ſo auch die
Grundlage einer gedeihlichen Entwickelung im Jnnern, und
überall, wo es berührt wird, ſei es ſchmerzlich oder freudig,

da handelt es ſich um eine tief innerliche Angelegenheit. Wenn
ſchon die Fragen, die den deutſchen Bundes Verein betreffen,
wegen der vielfachen Rückwirkung, die ſie auf die inneren Zu-
ſtände der einzelnen Bundesſtaaten äußern, in keinem der letz
teren als äußere Angelegenheit betrachtet werden können, ſo hat
Preußen zu der ſchleswig-holſteiniſchen Frage noch eine beſon-
ders nahe Stellung. Preußen iſt, wie dies in einer unvergeß-
lichen Stunde von erhabenem Munde ausgeſprochen wurde, zum
Schilde geworden für die Sicherheit und Rechte Deutſchlands.
Dieſe Stellung hängt mit der Lebenskraft des Staates eng zu-
ſammen, ſie bedingt die Feſtigkeit ſeines fortſchreitenden Ent-
wickelungs-Ganges, und von dem Augenblicke an, wo Preußen
dieſe Stellung, den Ereigniſſen gegenüber, verkennen ſollte,
von dieſem Augenblick an wird es auch eine Schwächung in
ſeinen inneren Zuſtänden erleiden. Wenn dem aber ſo iſt, ſoll-
ten dann die Stände des Reichs nicht berechtigt ſein, in einer
ſolchen Angelegenheit, die den tiefſten Nerv unſerer ſtaatlichen
Exiſtenz berührt, eine Bitte an Se. Majeſtät den König zu
richten, ſollte dies eine dem Kreiſe unſerer Berathung fremde
Angelegenheit ſein? Nicht nur hat jede ſolche Frage eine innere
Seite, ſie kann auch möglicherweiſe eine derartige Wendung
nehmen, daß wir genöthigt ſind, Gut und Blut für ihre Lö-
ſung einzuſetzen, und ich glaube, daß es ein natürliches Recht
der Verſammlung iſt, in ſolchen Fragen wenigſtens eine Bitte
an dem Thron niederzulegen. Der Zweck des ſtändiſchen Jnſti-
tuts iſt das Zuſammenwirken mit der Regierung in allen An
gelegenheiten des Landes, warum ſoll dieſes Zuſammenwirken,
von dem das Wohl und Wehe des Vaterlandes, ſeine ganze
Zukunft, und jetzt mehr als je, abhängt, warum ſoll es in
irgend einer Weiſe verkürzt werden Jch befürworte daher den
Antrag an Se. Majeſtät den König, daß die Stände-Ver-
ſammlung ermächtigt werden möge, Petitionen in allen Ange-

legenheiten äußere, wie innere, an die Krone zu richten.
Der Miniſter des Auswärtigen bemerkte, die

ſchleswig-holſteiniſche Angelegenheit kounne von dem preußi-
ſchen Landtage gar nicht verhandelt werden, einmal, weil
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es eine fremde innere Angelegenheit ſei,
man gar nicht wiſſen köönne,
König gerichtet werden ſolle. Nach dieſen Einwendungen
hielten es mehrere Deputirte, wie Hanſemann, Graf
v. Schwerin, Milde, fur nothwendig, daß man au-
thentiſche Deklaration des Geſetzes erbitten moge, wodurch
außer Zweifel geſetzt werde, daß aäußere Jntereſſen des
Staates von der Berathung des Landtags nicht ausgeſchloſ-
ſen ſind. Die Kurie trat dem Antrage einſtimmig bei.

Darauf trug Graf v. Gneiſenau als Referent der
vierten Abtheilung das Gutachten über eine Petition des
Abg. v. Saucken vor, betreffend die Abänderung des

5, 2 des Geſetzes vom 1. Juli 1823 wegen Anordnung
der Provinzialſtaände, namentlich in Bezug auf die Diſſi-
denten. Das Gutachten lautet:

Die genannte Petition enthaält zwei weſentlich verſchiedene
Antrage, wovon

a) der erſtere dahin geht, daß der Grundſatz geſetzlich ausge-
ſprochen werden möge: bei Ausübung politiſcher Rechte ſei
Niemand nach ſeinem Glauben zu fragen

b) der zweite aber dahin gerichtet iſt, daß in Uebereinſtimmung
mit obigem Grundſatz dem F. 5, 2 des Geſetzes vom 1. Juli
1823 wegen Anordnung der Provinzial Stande eine veran
derte Faſſung gegeben werden moge.

ad a) Obgleich eine Minorität von 2 Stimmen die Anſicht auf-
ſtellte, daß die Ausübung politiſcher Rechte jedem Einwohner
eines Staates ohne Rückſicht auf ſein Religions- Bekenntniß
ungeſchmälert freiſtehen müſſe, ſo erklärte eine Majoritat
von 14 Stimmen ſich doch dahin daß die ſtändiſchen Kor-
porationen des preußiſchen Staates immer nur rein chriſt-
liche Verſammlungen bleiben müßten und die Zulaſſung von
Mitgliedern anderer als chriſtlicher Religions Bekenntniſſe
nicht ſtatthaft erſcheine, weswegen die Abtheilung ſich dahin
entſchied, daß der Antrag ad a) in dieſem Umfange nicht
zu befurworten vielmehr die Zuruckweiſung deſſelben in Vor
ſchlag zu bringen ſei.

ad b) Was nun den Antrag ad b) betrifft, ſo ſprach ſich zu-
vörderſt eine Anſicht dahin aus daß, wenn Z. 5, 2 des
Geſetzes vom 1. Juli 1823 wegen Anordnung der Provin-
zialſtände nur „die Gemeinſchaft mit einer der chriſtlichen
Kirchen verlange dadurch ſchon die Zulaſſigkeit von Diſſi
denten, inſofern ſie ſich von jeder chriſtlichen Doktrin nicht
losgeſagt hätten, ausgeſprochen ſei.

Von einer anderen Seite jedoch wird hervorgehoben, daß nach
9. 21 Tit. 11 Th. II des Allg. Landrechts ein weſentlicher Un-
terſchied beſtehe zwiſchen anerkannten chriſtlichen Konfeſſionen und
nur geduldeten Kirchengeſellſchaften, daß der Sinn des S. 5, 2
des bezüglichen Geſetzes unter Gemeinſchaft mit einer der chriſt
lichen Kirchen „nur die wirklich anerkannten chriſtlichen Konfeſ-
ſionen, nicht aber die in neuerer Zeit unter verſchiedenen Na
men aufgetretenen Diſſidenten“ verſtehen könne, welche ſämmt-
lich nur als geduldet, nicht aber als anerkannt betrachtet werden
könnten.

Daß auch eine hohe Staats Regierung von dieſer Anſicht
geleitet werde, beſtätige die Zuruckweiſung eines Abgeordneten auf
Grund ſeines Bekenntniſſes zu der ſogenannten deutſch katholi-
ſchen Seite. Eine Minoritat von 2 Stimmen ſuchte nun dar-
zuſtellen daß die Zulaſſung von Diſſidenten zu politiſch ſtandi
ſchen Rechten unſtatthaft ſei, weil man gar nicht wiſſen könne,
ob manche dieſer Sekten von den Grundlagen des chriſtlichen
Bekenntniſſes ſich nicht ſo weit entfernten, daß man ihnen die
Bezeichnung chriſtlicher Diſſidenten gar nicht mehr beilegen koönne,

und dann, weil
worauf eine Bitte bei dem

und ob ſie daher in der Wirklichkeit nicht ſchon außerhalb jedes
chriſtlichen Bekenntniſſes ſich befanden. Dieſelbe ſehe zu dieſer
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Anſicht ſich um ſo mehr veranlaßt, als wohl mit Gewißheit vor-
ausgeſetzt werden konne, daß Diſſidenten, nach Feſtſtellung ihrer
Glaubens Theſen, welche den chriſtlichen Glaubens Artikeln nicht
zuwider liefen, unfehlbar Anerkennung des Staates zu gewarti
gen haben wurden. Die Majorität von 14 Stimmen dagegen
war der Anſicht, daß ein tieferes Eingehen auf dieſes Bedenken
ſie zu weit auf das Feld der theologiſchen Doktrinen fuühren würde,
und daß ſie es ungerecht finden muſſe, wegen einer ſolchen blo-
ßen Vorausſetzung alle chriſtlichen Diſſidenten der politiſchen Rechte
berauben zu wollen. Hierzu komme ferner, daß in dem Eingange
des Allerhochſten Patents vom 30. Maärz 1847 ausdrucklich an-
geordnet ſei, daß alle Diſſidenten, inſoweit ihre Vereinigung vom
Staate genehmigt ſei, im Genuß ihrer bürgerlichen Rechte und
Ehren bleiben ſollten.

Hiernach entſchied die Abtheilung mit 14 gegen 2 Stimmen
ſich dahin

Eine Bitte an Se. Majeſtat den König vorzuſchlagen, Aller-
höchſt in Erwägung ziehen zu wollen, ob nicht ein Ausweg zu
finden ſein möchte, das Recht der Wahlfähigkeit und Wähl-
barkeit zu den Landtagen auf alle im Staate geduldeten chriſt-
lichen Religions-Geſellſchaften auszudehnen.

Jm Beginn der Berathung zog der Antragſteller von
Saucken den Satz: Bei Ausübung politiſcher Rechte ſei
Niemand nach ſeinem Glauben zu fragen zurück, weil
er bei ſpäterer Berathung anderer Petitionen zur Sprache
kommen wurde. Mehrere Redner, namentlich Graf von
Renard, Anwandter aus Kalau, Dittrich, Gier
und Werner aus Brieg, ſchloſſen ſich der Petition an und
erklärten, daß der Grundſatz geſetzlich feſtgehalten werden
muſſe, daß nicht allein bei Ausübung politiſcher Rechte,
ſondern überhaupt niemals und nie Jemand nach ſeinem
religiöſen Glauben gefragt werden ſolle denn der Glaube,
ſei er Gedanke oder Gefühl, ſei frei und unterliege keinem
ußern, irdiſchen Richter. Folgende ergreifende Rede hielt
der Abg. v. Beckerath:

Das Gutachten oder vielmehr der Antrag der geehrten Ab
theilung ſcheint mir ſchon deshalb nicht annehmbar, weil er for-
mell nicht richtig gefaßt iſt, weil er einen Mangel enthält. Jch
halte dafür, daß es der Beruf der Stände iſt, der Krone einen
beſtimmten Vorſchlag zu machen eine beſtimmte Bitte auszu-
ſprechen. Der Antrag der Abtheilung geht aber dahin eine Bitte
an Se. Majeſtät zu richten „daß Allerhöchſtdieſelben in Erwägung
ziehen wollen ob nicht ein Ausweg zu finden ſein möchte, das
Recht der Wahlfähigkeit und Wählbarkeit zu den Landtagen auf
alle im Staate geduldeten chriſtlichen Religions- Geſellſchaften aus
zudehnen.“

Jch glaube meine Herren daß wir dieſen Weg ſelbſt ſuchen
müſſen und daß wir, wenn wir ihn nicht finden ſollten darauf
zu verzichten haben ein Bitte an Se. Majeſtät zu richten. Jch
für meinen Theil habe dieſen Weg gefunden und hoffe, daß die
geehrte Verſammlung ihn einſchlagen werde. Es wäre die Bitte
an Se. Majeſtät:

„Daß Allerhöchſtdieſelben geruhen möchten den Provinzial
Landtagen eine Propoſition vorlegen zu laſſen, dahin gehend,
daß F. 5. Nr. 2 des provinzialſtändiſchen Geſetzes, welcher die
Wähibarkeit zu den Landtagen an das religiöſe Bekenntniß knüpft,
aufzuheben ſei.

Jch werde die Ehre haben dieſen Antrag näher zu be-
gründen.

Es giebt in der menſchlichen Geſellſchaft natürliche Ungleich
heiten, die berückſichtigt werden müſſen, wenn es ſich darum han
delt, die Normen feſtzuſtellen, welche die Grundlage des Staats-
lebens bilden ſollen. Es ſind dies die Unterſchiede des Lebens-
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alters, des Beſitzes, der ſozialen Stellung. Es kann darüber ge-
ſtritten werden es kann von den jedesmaligen Umſtänden in einem
Staate abhängig ſein, in welchem Grade ſie in Betracht zu zie
hen ſind; aber gewiß wird ein allgemeines Einverſtändniß darüber
herrſchen, daß ſie überhaupt von Seiten des Staates bei Feſt-
ſtellung der politiſchen Rechte ſeiner Bürger in Betracht gezogen
werden müſſen. Ein Gebiet aber giebt es, in das der Staat
nicht eindringen kann, es iſt dies das Gebiet der religiöſen Ueber-
zeugung. Die Aufgabe des Staates iſt zunächſt, die Jdee des
Rechts zu verwirklichen. Demgemäß müſſen die Normen der
Geſetzgebung nicht Ausfluß eines ſubjectiven Ermeſſens, ſondern
das Ergebniß einer objectiven Anſchauung ſein. Jn den Kreis
dieſer objectiven Anſchauungen fallen aber nur äußere Kriterien,
die eben genannten beſtimmten Verhältniſſe oder Handlungen,
niemals aber Geſinnungen und am allerwenigſten religiöſe Ueber
zeugungen. Die religiöſe Ueberzeugung meine Herren, das Ver
hältniß des Menſchen zu ſeinem Schöpfer liegt ganz außerhalb
der Sphäre des Staates, ſie iſt ein geheiligtes Vorrecht des Jn-
dividuums, ſie iſt das innerſte Geheimniß der Seele, das kein
ſterbliches Auge zu durchdringen, das kein menſchlicher Maaßſtab
zu meſſen vermag. Die Aufgabe des Staates iſt aber nicht nur,
die Jdee des Rechts zu verwirklichen, er ſoll auch die Form dar
ſtellen in welcher ein Volk die allgemeine Beſtimmung der Menſch
heit anſtrebt. Die Jdee der Menſchheit iſt alſo auch die höchſte
Staats Jdee. Wie iſt es aber mit der Jdee der Menſchheit ver-
einbar, daß die Menſchenwürde auch nur in einem einzigen Jn-
dividuum verkannt wird, wie iſt es mit ihr vereinbar, daß ein
Theil der Staats Angehörigen von den Rechten des Staats aus-
geſchloſſen wird, nicht, weil er dem Staatszwecke entgegenhandelt,
ſondern weil er ſich über Dinge, die außerhalb der Sphäre des
Staats liegen, eine Ueberzeugung gebildet hat, die der Ueberzeu-
gung der Mehrheit der Staatsbürger oder der im Staate begün-
ſtigten Ueberzeugung nicht entſpricht?

Das Allgemeine Landrecht geht von dem Grundſatze der Re
ligions- und Gewiſſens- Freiheit aus, und eine Beſtimmung, die
in neueſter Zeit durch ein weiſes Geſetz beſtätigt worden iſt be-
ſagt: „Die Begriffe der Einwohner des Staates von Gott und
göttlichen Dingen der Glaube und innere Gottesdienſt können
kein Gegenſtand von Zwangsgeſetzen ſein.“ Aber, meine Herren,
poſitive Zwangsgeſetze ſind hier nicht möglich. Es iſt kein Geſetz
denkbar, das im Stande wäre, den Menſchen zu zwingen, an-
dere Begriffe zu faſſen, etwas Anderes zu glauben, einen anderen in
neren Gottesdienſt zu üben, als denjenigen den er ſich vermöge
der ihm als ein unveräußerliches Recht angeborenen inneren Frei-
heit gebildet hat. Es kann alſo immer nur von negativen Zwangs-
geſetzen die Rede ſein, und iſt nicht die Beſtimmung ein negatives
Zwangsgeſetz, die irgend einem Angehörigen des Staates wegen
ſeiner religiöſen Ueberzeugung politiſche Rechte entzieht? Soll alſo
der gefeierte Grundſatz des Landrechts, die Religions- und Gewiſ-
ſensfreiheit, vollſtändige Wahrheit werden ſo muß die Ausübung
der politiſchen Rechte unabhängig ſein von dem religiöſen Bekennt-
niß. Dann erſt iſt für alle Konfeſſionen, die in dem Staate vorhan
den ſind, die Bürgſchaft gegeben, daß ſie des unbeſchränkten Fort-
genuſſes ihrer politiſchen Rechte verſichert ſein dürfen. Das poli-
tiſche Recht, meine Herren, iſt der edelſte Beſitz des Menſchen
ſeine beſten Kräfte bleiben unentwickelt, wenn er der aktiven Theil
nahme am Staate entbehrt, und es kann nicht befremden, wenn
ſich bittere Empfindungen desjenigen bemächtigen den das Vater
land lieblos zurückſtößt. Meine Herren! Die Woge des nationa
len Lebens ergießt ſich in dieſem Augenblicke belebend über unſer
Land, von ihr gehoben blicken wir froh in die Zukunft, mit freu-
diger Hoffnung blicken wir auf unſere Kinder denn wir vertrauen,
daß ſie dereinſt in einem geordneten öffentlichen Rechtszuſtande die
Früchte unſerer Mühen und Kämpfe erndten werden.



Was aber iſt das Lebensgefühl deſſen der im Staate nur
geduldet, nicht als Bürger anerkannt iſt Jn ſich gekehrt, gedrückt,
den Stachel der bitteren Kränkung im Herzen, geht er einher, er
hört den Jubel, mit dem das Volk eine neue Entwicklungsſtufe,
den Anbruch einer beſſeren Zeit begrüßt; er hört den Jubel, er
kann aber keinen Theil daran nehmen, er muß ſich ſchweigend hin
wegwenden, für ihn bricht die beſſere Zeit nicht an. Er iſt ſich
ſeiner ſittlichen Würde bewußt, er hat alle Pflichten gegen die
Geſammtheit erfüllt, alle Laſten des Staates redlich getragen, und
dennoch iſt er ausgeſchloſſen dennoch gilt er nur als Fremdling
auf dem Boden, den doch nach Gottes heiliger Ordnung auch er
ſeine Heimat, das Land ſeiner Väter zu nennen berechtigt iſt.
Kummer begleitet ihn bis an das Grab, und wenn er ſeine Au-
gen ſchließt, ſo tröſtet ihn nicht wie uns der Gedanke, daß ſeine
Kinder auch die Kinder des Vaterlandes ſind, ſondern es quält ihn
die Vorausſicht, daß auch ſie unter dem Drucke des Vorurtheils
leben daß ſie einer dunklen Zukunſt entgegengehen werden. Und
alles dies ſollte eine Folge, eine nothwendige Konſequenz des chriſt
lichen Staates ſein Es iſt nicht möglich, meine Herren. Die
chriſtliche Religion iſt die Religion der Liebe, der Gerechtigkeit, der
edelſten Humanität. Wie ſollte ſie denn zur Liebloſigkeit, zu un-
gerechten und inhumanen Maßregeln führen können (Bravo!)

Die chriſtliche Eigenſchaft des Staates ruht nicht auf der
Konfeſſien, ſie ruht auf dem Geiſte des Chriſtenthums. Der
Geiſt des Chriſtenthums iſt aber kein anderer, als der Geiſt der
reinen Menſchheit, der Geiſt der Liebe, der Geiſt der Freiheit.
Das iſt der rechte chriſtliche Staat, der in allen ſeinen Anordnun
gen, in allen ſeinen Einrichtungen dieſen Geiſt bewährt, der ihm
Raum giebt, daß er überall hin frei ſich entfalten kann den
Staat aber vermag ich nicht einen chriſtlichen zu nennen, der dieſen
Geiſt in konfeſſionelle Schranken einzuengen ſucht und von dieſem
beſchränkten Standpunkte aus es gerechtfertigt hält, das Recht im
Staate von dem religiöſen Bekenntniſſe abhängig zu machen.
Man könnte ſagen, das chriſtliche Element, der chriſtliche Geiſt
muß gepflegt und durch die Geſetzgebung geſchützt werden. Aber,
meine Herren, welche Geſetzgebung hat denn den chriſtlichen Geiſt
geſchützt, als in den erſten Zeiten des Chriſtenthums ſeine Be
kenner, von den Machthabern der Erde gedrückt und verfolgt, um-
her irrten? Was Anderes hat ihn geſchützt, als die ewige Kraft
der Wahrheit die ihm innewohnt.

Welche andere Kraft war es, als dieſe, die es dahin brachte,
daß das chriſtliche Element den Erdkreis durchdrang und die Le
bens verhältniſſe der Völker in ihrem innerſten Kern ſegensreich
umgeſtaltete? Der Geiſt der Wahrheit bedarf nur der Freiheit
wäre es möglich daß dieſer ewige Geiſt je aus der Menſchheit
entwiche, fürwahr keine Geſetzes- Paragraphen würden ihn zu hal-
ten vermögen.

Wir haben uns hier oft mit warmem Herzen auf dem na
tionalen auf dem vaterländiſchen Gebiete bewegt, laſſen Sie uns
auch heute dieſen Standpunkt einnehmen. Jahrhunderte lang iſt
unſer Vaterland durch die unſelige Vermiſchung des religiöſen und
ſtaatlichen Lebens in Zwieſpalt und Drangſale geſtürzt worden.
Dreißig Jahre lang verwüſtete ein mörderiſcher Krieg unſere Flu
ren, Deutſche ſtanden als Feinde gegen Deutſche. Unſerer Zeit
erſt iſt es vergönnt, das Chriſtenthum über die Konfeſſion hinaus
in ſeiner geiſtigen, Alles durchdringenden Weſenheit zu erfaſſen,
und immer mehr befeſtigt ſich die ſtaatsbürgerliche Anſchauung,
die die Berechtigung im Staate nicht nach dem religiöſen Be
kenntniß abmißt. Laſſen Sie uns auch heute dieſen Standpunkt
feſihalten, laſſen Sie uns in unſerem Lande ein wahres Staats-
bürgerthum gründen! Wie auch unſere religiöſen Meinungen von
einander abweichen mögen auf dem ſittlichen Boden der Vater
landsliebe ſtehen wir feſt vereinigt, und von dieſem Beden möge
Keiner im Volke ausgeſchloſſen ſein aber auch über den nationg

d ddvd—dddddvdvvvvhooooo e e

12

len Geſichtspunkt hinaus laſſen Sie uns das höhere Gebiet der
Menſchheit betreten, laſſen Sie uns den Adel der menſchlichen
Natur und ihre unveräußerlichen Rechte in keinem Jndividuum
verkennen. Laſſen Sie uns darthun, daß wir den chriſtlichen
Staat nicht auf die äußere Erſcheinung, auf das formelle Be
kenntniß, ſondern auf den Geiſt des Chriſtenthums gründen daß
wir wahren chriſtlichen Sinn üben daß wir, getreu unſerer Kon-
feſſion ich halte die Konfeſſion hoch, ſie iſt mir ehrwürdig,
als die nothwendige Form, die das Ewige der menſchlichen Auf-
faſſung vermittelt daß wir, ſage ich, getreu unſerer Konfeſ-
ſion auch denen gerecht werden wollen, die Gott auf einem an-
deren Wege zum Ziele führt! Viele der Edelſten unſeres Volkes
ſehe ich hier vereinigt, ja, dieſe Verſammlung iſt würdig, iſt be
rufen einen Ausſpruch zu thun der Tauſende gedrückter Herzen
mit unausſprechlichem Dank erfüllen, der bei allen civiliſirten Na
tionen die uns längſt mit einem wahrhaft chriſtlichen Beiſpiele
vorangegangen ſind, freudigen Wiederhall finden wird. Laſſen
Sie uns, ich beſchwöre Sie, des Spruches eingedenk ſein: Was
Du nicht willſt, daß Dir geſchehe, das thue auch Anderen nicht-
Laſſen Sie uns Keinen, dem Gott das unvergängliche Siegel ſei-
nes Ebenbildes auf die Stirn gedrückt hat, ausſchließen aus dem
Kreiſe menſchlicher Berechtigung, laſſen Sie uns keinem unſerer
Brüder darum ein Recht entziehen weil er feſthält an dem, was
auch Jedem von uns das Höchſte iſt nämlich daß er Gott nach
ſeiner Ueberzeugung dient. (Bravo!)

(Ruf nach Abſtimmung.)

Der Miniſter Eichhorn ergriff das Wort:
Jch habe um das Wort gebeten, nicht um irgendwie der

freien Berathung dieſer Verſammlung vorzugreifen, aber die Pe-
tition bringt einen Gegenſtand in Anregung, der mit den tiefſten
Prinzipien der beſtehenden Geſetzgebung im Zuſammenhange ſteht.
Nun wünſche ich nichts Anderes als dieſe Prinzipien der beſte-
henden Geſetzgebung einer hohen Verſammlung mit einigen Worten
darzulegen und auch zugleich darüber zu äußern wie von der König-
lichen Regierung dieſe Prinzipien in Anwendung gebracht werden.
Jch wünſche beſonders hervorzuheben, daß dieſe Prinzipien nicht
als abgeſchloſſene oder abgelebte Momente in der Geſetzgebung lie-
gen, wie es vielmehr alte Ueberlieferungen ſind, welche durch die
ſittlichen Bedürfniſſe des Volks angeregt und untrennbar ſich ihnen
anſchließend, immer ſich geltend machen und in die Zukunft bil-
dend ſich hineinſtricken.

Was die beſtehende Geſetzgebung anlangt, ſo ſoll im Allge-
meinen Niemand nach ſeinem Glauben gefragt werden.

Durch das Patent vom 30. März d. J. iſt ferner die Mög-
lichkeit gegeben, daß Handlungen, die nach den bisherigen Geſetzen
nur durch Jntervention der Kirche bürgerliche Gültigkeit zur Folge
haben können, auch ohne eine ſolche Jntervention dieſe Wirkung
erhalten.

Nun iſt allerdings noch beſtehendes Geſetz, daß zur Ausübung
ſtändiſcher Gerechtſame die Gemeinſchaft mit einer der chriſtlichen
Kirchen erforderlich ſei. Wenn die Petition in ihrem erſten An
trage dahin geht, daß für die Zukunft nach dem Bekenntniß nicht
mehr gefragt werden ſoll, und ſodann den zweiten Antrag hinzu
fügt, daß 9. 5 Nr. 2 des Geſetzes von 1823, welcher die Land
tags Fähigkeit von der Gemeinſchaft mit einer der beſtehenden
Kirchen“ abhängig macht, eine mit dem erſten Vorſchlage überein-
ſtimmende Faſſung erhalten ſolle, ſo läuft ſie weſentlich auf das
hinaus was das von dem letzten geehrten Redner vorgeſchlagene
Amendement beabſichtigt die Petition verlangt auf indirekte Weiſe
die Aufhebung des F. 5, was das Amendement direkt ausſpricht.
Mit der Aufhebung wird alſo verlangt, daß zur Ausübung ſtän-
diſcher Rechte das chriſtliche Bekenntniß überhaupt nicht mehr er
fordert wird. Dieſe Frage will ich nun mit Rückſicht auf ihre
inneren allgemeinen Prinzipien näher beleuchten.

e e



Allgemein betrachtet, findet der Antrag ſeine Berechtigung in
der Auffaſſung, daß das ſtaatliche Gebiet von dem religiöſen ge
treynt ſei. Dieſe Auffaſſung wird in ihrer Allgemeinheit gewiß
volle Anerkennung finden denn es liegt eben ſo im Jntereſſe des
Staats, daß er möglichſt unabhängig von der religiöſen Meinung
und der Einwirkung von Seiten einer religiöſen Gemeinſchaft ſei,
als eine gleiche Unabhängigkeit von Seiten der religiöſen Gemein-
ſchaft oder der Kirche für ſich in Anſpruch genommen wird.

Die ganze Geſchichte der Staaten zeigt ein Streben das
ſtaatliche Gebiet von dem religiöſen Gebiet mehr und mehr zu ſon-
bern. Das iſt eine Aufgabe, deren Löſung ſich das ſtaatliche Le-
den ſowohl als das religiöſe, beſonders in ſeiner neueren geſchicht-
lichen Entwickelung, zum Ziele geſetzt hat. Jn der That giebt es
eine Menge politiſcher Fragen wo es eine Thorheit wäre, nach
der religiöſen Meinung zu fragen. Eine hohe Verſammlung hat
in den letzten Tagen Berathung gepflogen über den Nothſtand der
Zeit und wie ihm abzuhelfen ſei, über Abſchätzung bäuerlicher
Grundſtücke, über Rentenbanken und dergl. Wie kann Jemand
bei ſolchen Dingen danach fragen ob einer der Berathenden ein
Chriſt ſei oder nicht? Wenn man den Staat darauf beſchränkt,
was früherhin eine enge Theorie gethan hat, daß er eine Einrich-
tung ſei zur Aufrechterhaltung äußerer und innerer Sicherheit, für
Begründung gemeinnütziger Jnſtitute, die nur durch Aſſociation
vereinzelter Kräfte ſich herſtellen laſſen, ſo erſcheint es natürlich, daß
von einem Einfluß religiöſer Anſichten dabei gänzlich abgeſehen
werde. Jndeß ſehen wir das wirkliche Leben der Staaten an, ſo
haben dieſe eine viel andere und weitere Beſtimmung. Wenn die
Theorie über den Staat in neuerer Zeit die Auffaſſung verfolgt,
daß er die äußere Organiſation des ganzen Lebens eines Volkes in
allen ſeinen ſittlichen Beziehungen ſei, ſo wird ihm dadurch eine
Bedeutung und eine Ausdehnung beigelegt, welche jene beſchränkten
Dinge, wenn man ihr Aggregat auch noch ſo ſehr verwahrt, weit
überragt. Jch laſſe die Theorie und ziehe das Leben des wirkli-
chen Staates in Betrachtung. Gerade die Organe, welche mit-
ten in dem Leben des Staats ſich bewegen und dieſes Le
ben zu foöördern beſtimmt ſind, fühlen ſich beſonders von der Ueber-
zeugung durchdrungen daß der Staat eine große ſittliche Aufga-
be zu erfüllen habe. Welche Erfahrung machen nun dieſe Or-
gane in Vollziehung der ihnen obliegenden Functionen? Es tritt
ihnen bald entgegen, daß die Angelegenheiten des ſittlichen Volks
lebens, welche der Staat in ſeinen Kreis zieht, auch tief das Ge
biet der religiöſen Gemeinſchaft berühren. Wo beide Gebiete zu-
ſammentreffen, wird gern das Beſtreben einer jeden Gemeinſchaft
darauf gerichtet bleiben, ihre Wirkſamkeit gefördert zu haben.
Dieſe Tendenz mag ſich geltend machen in jeder neuen Ent-
wickelung und Organiſation des Volkslebens mag man darauf
Bedacht nehmen, das Staatliche vom Religiöſen zu ſondern.
Nimmer wird es aber gelingen, dieſe Sonderung abſolut zu
vollziehen und einen Kanon oder einen Codex für die getrennten
Functionen einer jeden Gemeinſchaft aufzuſtellen. Wenn aber
nun eine abſolute Sonderung unmoglich iſt, ſo gewinnt die
Betrachtung für die durch die Petition berührte Frage ein beſon-
deres Gewicht, daß alle Jndividuen im Staate zugleich in einer
zwiefachen Gemeinſchaft ſich befinden daß ſie nicht blos Bürger
des Staats ſondern zugleich Glieder irgend einer religiöſen Ge-
meinſchaft ſind. Hier hört es nun auf, eine gleichgültige Frage
für den Staat zu ſein, welchem religiöſen Glauben diejenigen
ſtaatlichen Organe folgen, welche die Angelegenheiten des Staates
in dem von der Wirkſamkeit der religiöſen Gemeinſchaft äußerlich
nicht zu ſcheidenden Gebiete zu berathen haben. Weil nicht die
Sonderung äußerlich objektiv zu machen iſt, ſo kann Friede und
Freundſchaft zwiſchen den Gemeinſchaften nur durch die geiſtige
Perſönlichkeit der Jndividuen; welche gleichzeitig im Staat und
in der religiöſen Gemeinſchaft ſind, erreicht werden. Jch erlaube
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mir, beiſpielsweiſe auf einen wichtigen Gegenſtand aufmerkſam
zu machen wo Staat und Kirche in religiöſer Gemeinſchaft ſich
innig berühren dies iſt das Unterrichtsweſen. Der Staat hat
das größte Jntereſſe, ſich um das Unterrichtsweſen zu bekümmern,
weil ſeine ganze Zukunft von der guten und zweckmäßigen Ein
richtung deſſelben abhängt. Wollte man das Untkterrichtsweſen
blos darauf beſchränken daß die Jugend lerne, was zu dem ge
wöhnlichen bürgerlichen Beruf gehort, ſo könnte man ſich leicht
darüber verſtändigen daß dies eine Sache ſei, welche allein den
Staat angehe, und um die ſich keine religiöſe Gemeinſchaft zu
bekuummern habe. So eng hat ſich aber der wirklich lebendige
Staat ſeine Aufgabe in Abſicht des Erziehungsweſens nicht ge
ſteckt. Er will nicht blos den Burger bilden ſondern auch den
Menſchen überhaupt. Jndem von ihm dem Erziehungsweſen
ſchon von der unterſten Stufe des Unterrichts von der Elemen-
tarſchule an, dieſe Richtung gegeben wird kommt er im Ver-
folg ſeiner Aufgabe zuſammen mit der Aufagabe, die ſich die reli
giöſen Gemeinſchaften auch machen. Dieſe wollen das Menſch
liche in ſeiner Tiefe auffaſſen und ſeiner höchſten inneren Voll
endung zuführen. Es treten daher ganz nahe und innige Be-
rührungen zwiſchen dieſen beiden Gemeinſchaften ein. Jn unſe-
rem Vaterlande hat der Staat die Leitung des ganzen Er
ziehungsweſens in die Hand genommen. Dieſes Geſchäft kann
aber nur dann ſegensreich von ihm vollbracht werden wenn ſeine
Leitung zugleich die Bedürfniſſe der religiöſen Gemeinſchaft voll
kommen anerkennt, richtig wurdigt und dem hierdurch bedingten
Einfluß religiöſer Ueberzeugung Raum giebt.

Jſt es hiernach, wenn in einer ſtändiſchen Verſammlung
über das Unterrichtsweſen verhandelt wird gleichgultig, welche
religiöſe Auffaſſung die Mitglieder derſelben haben? Jch habe
dies nur als ein Beiſpiel auffuhren wollen, um darzuthun,
daß, während die ganze Tendenz dahin gerichtet iſt, das
ſtaatliche und religiöſe Gebiet mehr und mehr auseinander
zu halten, dennoch viele und zwar die wichtigſten Ange-
legenheiten des Volkslebens uübrig bleiben, bei denen eine
abſolute Sonderung nicht möglich iſt und daher eine gegenſeitige,
freundliche Verſtändigung zur Nothwendigkeit wird. Werden ſo
nach Sachen von ſolcher Wichtigkeit, welche noch untrennbar
Staat und religiöſe Gemeinſchaft beruhren, in ſtandiſchen Ver
ſammlungen verhandelt, ſo liegt die Vorausſetzung nahe, daß eine
weſentlich uübereinſtimmende religiöſe Ueberzeugung von den Mit-
gliedern der Verſammlung zur Berathung mitgebracht wird. Wenn
ich ſage „religiöſe Ueberzeugung ſo bin ich weit entfernt, zu
behaupten, daß ein beſtimmtes Bekenntniß mitgebracht werden
ſoll es ſoll nur mitgebracht werden: chriſtlicher Geiſt und Ueber
zeugung das Chriſtenthum hat die Aufgabe, alle menſchliche Ver
haltniſſe zu durchdringen und zu erklären. Welche (Gefahren ſoll
es fur größere politiſche Verſammlungen haben, ſich dem vollen
Einfluß des chriſtlichen Prinzips hinzugeben? Was will das Chri-
ſtenthum Die hochſte Liebe. Es predigt: ſegnet eure Feinde.

Der geehrte Redner welcher vor mir geſprochen, indem er
Humanität als das Hoöchſte für große politiſche Verſammlungen
aufſtellt und dafür auf Weglaſſung des F. 5, Nr. 2 antrug, hat
gerade die Vertheidigung des Paragraphen geführt. Er fordert
Liebe, als das höchſte Gebot, und Liebe iſt es gerade, die im
tiefſten Grunde und in ihrer ausgedehnteſten Aeußerung vom Chri-
ſtenthum geweckt, gepflegt und erhalten wird. Wenn dieſe Be
ſtimmung des S. 5 im Jahre 1823 in das Geſetz gekommen iſt,
ſo geſchah es, weil man es für eine ausgemachte Sache hielt,
daß die Mitglieder einer preußiſchen Stände- Verſammlung von
chriſtlichen Ueberzeugungen durchdrungen ſein müßten. Sollte dieſe
Vorausſetzung nachdem ſie in dieſem Geſetz ausgeſprochen wor
den nunmehr aus dem Geſctz geſtrichen werden, ſo erlaube ich
mir die Verſammlung darauf aufmerkſam zu machen, welchen



Eindruck eine ſolche Weglaſſung nothwendig hier erlangen muß.
Nimmermehr wird man nun das darin finden, was der geehrte
Redner vor mir beabſichtigt es wird einen Eindruck machen,
den er gewiß ſelbſt möglichſt vermieden zu ſehen wünſcht. Aber
dieſer Eindruck wird unfehlbar nicht ausbleiben. Wir Alle wiſ-
ſen, daß die Zeit des Jndifferentismus in religiöſen Dingen
aufgehört hat überall tritt ein angeregteres, religiöſes Bewußt-
ſein hervor.

Freilich iſt dieſes Hervortreten mitunter von ſehr widerwär
tigen Erſcheinungen begleitet oft, wir wollen es nicht verkennen,
giebt ſich Haß und Unduldſamkeit nach einer oder der anderen
Seite kund. Aber würde die Sache dadurch beſſer, daß man
dem Jndifferentismus würde Raum laſſen, daß man ihm ein
Zugeſtändniß machte wie die Wegſtreichung des beſprochenen Sa-
tzes im J. 5? Statt eine Verbeſſerung der öffentlichen Zuſtände
auf den Jndifferentismus zu gründen und zu ſagen, nein, wir
wollen ganz abſehen von der religiöſen Meinung, laſſen Sie uns
vielmehr das Weſen der chriſtlichen Erkenntniſſe, den rechten chriſt
lichen Sinn treu feſthalten. Deshalb hat die Kommiſſion, nicht
ohne umſichtige Erwägung der Verhältniſſe, den Vorſchlag ge-
macht, ſtatt den 5 wegzulaſſen, eine Petition in dem Sinne
aufzuſtellen, wie der Schluß ihres Gutachtens andeutet. Sie hat
das Moment der Chriſtlichkeit feſtgehalten ihre Anſicht weicht
nur darin von dem jetzt beſtehenden Geſetze ab, daß die jetzige
geſetzliche Beſtimmung Gemeinſchaft mit einer der beſtehen
den Kirchen fordert. Die Kommiſſion kwill, daß, wenn auch neue
Religions-Geſellſchaften Duldung erhalten könnten, die keinen
chriſtlichen Charakter hätten, dennoch das politiſche Recht der
Standſchaft nur geduldeten chriſtlichen Religions-Geſellſchaf-
ten zugeſtanden werden ſoll. Das Patent vom 30. Maärz trennt
auch diejenigen neuen Religions-Geſellſchaften, welche in Lehre
und Bekenntniß dem Weſen nach mit den durch den weſtfäliſchen
Frieden anerkannten Religions Gemeinſchaften ubereinſtimmen,
von anderen bei denen dies nicht der Fall iſt. Dem Sinne nach,
ich ſage dem Sinne nach, läuft der Antrag der Kommiſſion, wenn
ich ihn richtig verſtehe, auf eine gleiche Unterſcheidung hinaus, die
Kommiſſion ſetzt in ihrem Schluß- Antrage ſolche geduldete Religions
Gemeinſchaften voraus, die einen chriſtlichen Charakter haben. Nun
entſteht freilich die Frage: was macht den chriſtlichen Charakter
aus und da iſt mit Recht in einer hohen Verſammlung be-
merkt worden daß von Seiten des Staates ſelbſt der chriſtliche
Charakter nicht feſtgeſtellt werden kounne. Jm Schoße der Kom-
miſſien hat man zwar von einer Seite die Anſicht geäußert, es
ſei ſchon zuläſſig, eine Religions- Geſellſchaft für chriſtlich zu hal-
ten, welche ſich nur nicht von jeder chriſtlichen Doktrin losge-
ſagt habe. Jch glaube, mit weiſer Umſicht hat die Majorität der
Abtheilung ſich deshalb gegen dieſe Anſicht erklärt, weil ſie ſich
dabei auf das Feld theologiſcher Doktrinen begeben würde. Eine
chriſtliche Doktrin iſt gewiß der Glaube an den lebendigen Gott;
aber dieſe Doktrin iſt die Doktrin aller monotheiſtiſchen Religions-
Geſellſchaften. Man kann alſo einen neuen Verein, der blos
dieſe Doktrin allein zum Gegenſtande ſeines Bekenntniſſes machen
wollte, noch nicht einen chriſtlichen nennen. Nun aber entſteht
die Frage, wie ſoll man es finden, ob eine Religions- Geſellſchaft
eine chriſtliche ſei? Dies kann nur beurtheilt werden von einer
der großen anerkannt chriſtlichen Gemeinſchaften ſelbſt, nicht von
einer politiſchen Gemeinſchaft. Eine ſolche Gemeinſchaft, die eine
chriſtliche iſt, mag ſich darüber ausſprechen und ſagen: dieſe neue
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Religions Geſellſchaft erkenne ich, obwohl ſie hier und da noto-
riſch abweicht, dem Weſen nach, für eine chriſtliche an. Wenn
es alſo darum zu thun iſt, ein Urtheil zu bekommen, ob eine
neue Religions- Geſellſchaft eine noch weſentlich chriſtliche ſei, ſo
werden ſich die Organe irgend einer der beſtehenden anerkannten

großen Religionsgemeinſchaften darüber auszuſprechen
aben.

Freilich darf der Staat nicht mit irgend einer Tendenz dieſe
Organe ausſuchen, ſondern er muß ſich nur an ſolche wenden,
nur ſolche zur Hülfe nehmen, wo er ein rechtes, nicht durch blos
einſeitiges Bekenntniß deſchränktes und gebundenes Zeugniß em-
pfängt.

Die beſtehende Geſetzgebung hält das Prinzip feſt, daß ſtän-
diſche Verſammlungen, wo Staats Angelegenheiten nicht in enger
Beſchränkung, ſondern in weiteſter Ausdehnung berathen werden,
wo das ganze ſittliche Volksleben Gegenſtand der Berathung iſt,
daß ſolche Verſammlungen in ihren Mitgliedern dem chriſtlichen
Prinzipe huldigen müſſen. Nur von ſolchen iſt zu erwarten, daß
das Prinzip der Liede, welches zugleich das Prinzip religiöſer Dul
dung iſt, vorzugsweiſe fich Geltung verſchaffe. Konflikte für den
Staat ſind da am wenigſten zu beſorgen, wo dieſes Prinzip des
jenigen religiöſen Bekenntniſſes vorwaltet, welches die Liebe pre-
digt, welches ſelbſt die Feinde ſegnen lehrt. Bei anderen Be-
kenntniſſen, bei anderen Religionen, welche mehr oder minder ex-
kluſiv ſind, ſtellt ſich die Sache anders, während das Chriſten-
thum darauf ausgeht, nichts auszuſchließen, die ganze Welt ſich
anzueignen und alle Verhältniſſe der Menſchen zu durchdringen.

Man laſſe ſich nicht dadurch abſchrecken, daß unter dem Na
men des Chriſtenthums viele Gräuel vollbracht worden ſind. Die
Geſchichte giebt davon Zeugniß, und nicht blos die ältere Ge
ſchichte, ſondern auch die neuere. Daraus folgt aber nichts ge-
gen das Ehriſtenthum, auch bei der der hohen Verſammlung vor
liegenden Frage. Welche Ungerechtigkeiten ſind nicht unter dem
Deckmantel des Rechts verübt, welche Lügen ſind nicht unter dem
Namen der Wahrheit verbreitet worden! Alſo der große Miß-
brauch darf uns nicht abſchrecken, wenn die Sache an ſich ſo
groß iſt wie das Chriſtenthum in ſeinem tiefen Grunde und ſei-
nem Segen ſpendenden Einfluß.

Noch einmal erlaube ich mir, die Verſammlung darauf auf-
merkſam zu machen, was ſie durch den Beſchluß einer Petition,
welche andeutet, daß ihr dieſer Punkt indifferent ſei, bewirken
würde.

Einzelne geehrte Redner, welche früher geſprochen, haben die
Frage an die Verſammlung gerichtet: was werden unſere Kom-
mittenten denken Jch zweifle zwar nicht, daß Viele draußen
ſein werden, die allerdings in Uebereinſtimmung mit einigen der
vorigen Redner denken und ſprechen. Aber es wird auch eine
Menge vorhanden ſein, namentlich unter denen, welche wir den
Kern des Volkes nennen, die wir im Sinn haben, wenn wir
von dem Herzen des Volkes ſprechen, auf welche ein Beſchluß
der angedeuteten Art einen ganz anderen Eindruck machen würde.
Was würden ſie empfinden wenn ſie vernehmen ſollten: der erſte
große Vereinigte Landtag Preußens hat es ausgeſprochen daß es
ihm nicht darauf ankomme, ob ſeine Mitglieder chriſtlich ſeien
oder nicht.

Nach einer kurzen gedrungenen Gegenerklärung des
Commerzienrath Höffer aus Eupen wurde die Sitzung
vertagt.



Bekanntmachungen.
Einladung.

Nächſten Freitag den 4. Juni wird die
Saiſon in Lauchſtädt mit der Feier des
50jährigen Bade- Jubiläums eines allver-
ehrten Kurgaſtes feierlich eröffnet werden.
Um 2 Uhr beginnt das Diner und Abends
iſt Ball im großen Kurſaale. Die Schau
ſpieler Geſellſchaft des Herrn Carli wird
ihre erſte Vorſtellung (Vor hundert Jah-
ren, Luſtſpiel von E. Raupach) durch ei-
nen für den Zweck des Feſtes gedichteten
Prolog einleiten.

Alle Verehrer des Jubilars und Gön-
ner unſeres Bades beehren wir uns zur
Theilnahme an dieſem heitern Feſte er-
gebenſt einzuladen.

Die Königl. Bade- Direction
in Lauchſtädt.

Freiwillige Subhaſtation.
Das den Erben des Gutsbeſitzers Gott-

lob Auguſt Kirchner gehörige, zu De
derſtedt belegene Anſpanngut mit circa
162 Morgen größtentheils ſeparirten Ackers,
Wohn und Wirthſchaftsgebäuden vollſtän-
digem Jnventario und ſonſtigem Zubehör,
eingetragen ins Hypothekenbuch von Deder-
ſtedt Vol. I. Fol. 265 und abgeſchätzt un
ter Abzug der Laſten auf

11,528 Thlr. 28 Sgr. 6 Pf.
ſoll Erbtheilungshalber
am 12. Juli d. J. Vormittags 10 Uhr

im Kirchner'ſchen Gaſthofe zu Deder-
ſtedt freiwillig ſubhaſtirt werden und
kann ein bedeutender Antheil der Kaufgel-
der an dem Gute ſtehen bleiben.

Schraplau, den 5. Mai 1847.
Adl. v. Waldenburg'ſches Patrimo-

nialgericht des Amts Hedersleben.
Bank.

Ediktalladung. Der Webermeiſter
Gottfried Wilhelm Vollmann zu All-
ſtedt hat ſein überſchuldetes Vermögen ſei-
nen Gläubigern abgetreten und es iſt von
uns der Konkursprozeß darüber eröffnet, auch

der 29. Juni d. J.
als Liquidationstermin anberaumt worden.
Deſſen Gläubiger, ſowohl die uns bereits
bekannten als die unbekannten werden
daher hierdurch aufgefordert, längſtens in
dem anberaumten Termine ihre Forderungen
gehörig zu verzeichnen und, unter Angabe
der Beweismittel, zu begründen, bei Ver-
meidung des Rechtsnachtheils, nach abge
laufenem Termine ſofort als von der Kon
kursmaſſe damit ausgeſchloſſen und der Wie
dereinſetzung in den vorigen Stand verluſtig
geachtet zu werden.

Allſtedt, am 26. Febr. 1847.
Großherzogl. S. Juſtizamt daſ.

R. Vulpius.
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Torf- Verkauf.
Jn der, der hieſigen Stadtgemeinde zu

gehörigen Jöſigk Torfgräberei iſt von jetzt
an trockner Torf von vorzüglicher Güte zu
haben.

Der Preis deſſelben iſt
auf 1 Thlr. 15 Sgr. à Tauſend aus

dem Freien, und
auf 1 Thlr. 20 Sgr. à Tauſend aus

Scheune
beſtimmt worden und neben demſelben iſt
iſt nur das Aufladerlohn, à Tauſend mit
1 Sgr. 3 Pf. an den Torfmeiſter zu be-
zahlen.

Gräfenhainichen, den 26. Mai 1847.
Der Magiſtrat.

Verpachtung der Herzoglichen
Domaine Roßlau nebſt den da-
zu gehörigen Vorwerken Tor-
nau, Behrensdorf, Meinsdorf

und Schlepkau.
Die Herzogl. Domaine Roßlau, nahe

Berlin- Anhaltiſchen Eiſenbahn belegen, ſo
wie die dazu gehörigen Vorwerke Tor-
nau, Behrensdorf, Meinsdorf und
Schlepkau, mit allen Gebäuden, Aeckern,
Wieſen und Gärten, auch allen Jnven-
tarien, Zubehörungen und Berechtigun-
gen, ſollen im Auftrage Herzogl. Staats-
Schulden-Commiſſion in dem auf

den 23. Juni d. J.
anberaumten Termine von Johanni 1848
bis dahin 1860 an den Beſtbietenden öf-
fentlich verpachtet werden.

Es befindet ſich bei Roßlau eine Aue,
welche aus dem fruchtbarſten Weizenboden
beſteht, mit einem Walle nebſt Schleuſe
verſehen iſt, und können darin jährlich
10 bis 12 Wispel Getreide ausgeſäet wer
den, während außerdem überhaupt eine
jährliche Ausſaat von durchſchnittlich 65
bis 70 Wispeln Getreide und circa 100
Wispel Kartoffeln ſtattfindet. An Wieſe-
wachs ſind circa 400 Morgen vorhanden,
worunter 196 Morgen Auenwieſen ſich be
finden auch iſt kürzlich zu Tornau eine
Brennerei nach neueſter Art angelegt, wel

che während der Brennzeit circa 800 Wis-
peln Kartoffeln verarbeitet.

Der Viehbeſtand beſteht jetzt aus
22 Stück Pferden,
18 Zugochſen,
20 bis 25 Stück Milch-Kühen,
30 bis 40 Stück Jung und Maſtevieh,

und
50 Stück Schweinen von verſchiedenem

Alter,
auch kommen an 3000 Stück Schafe zur
Schur.

Pachtluſtige werden hierdurch geladen,
ſich beſagten Tages Vormittags 10 Uhr
auf hieſiger Rentkammer einzufinden, um

an der Elbe und dem Anhaltepunkte der

nach vorgängiger Einſicht der Verpachtungs-
Bedingungen wovon gegen die Gebühr
Abſchriften auch vor dem Termine bei der
Kammer-Canzlei zu erhalten ſind ihre
Gebote zu Protokoll zu geben, und hat
der Beſtbietende mit Vorbehalt der Höchſt
landesherrlichen Approbation den Zuſchlag
zu gewärtigen.

Unbekannte Bieter haben ſich beſonders
hinſichtlich ihrer Vermögens Verhältniſſe
und Qualifikation als Oekonomen gehörig
zu legitimiren, und der Meiſtbietende hat,
wenn es erfordert wird, der Herzogl. Kam-
mer- Kaſſe auf 2000 Thlr. Gold annehm
liche Sicherheit wegen ſeines Gebotes baar
oder in guten Papieren oder durch ſichere
Bürgſchaft zu beſtellen.

Cöthen, den 17. Mai 1847.
Herzogl. Anhalt. zur Rentkammer verord-

nete Präſident und Räthe.
v. Goßler.

Verpachtung
der Herzogl. Domaine Geuz.
Die herzogl. Domaine zu Geuz, eine

Viertelſtunde von der Reſidenz Cöthen, und
ganz in der Nähe der Eiſenbahnen nach
Berlin, Magdeburg, Leipzig und Bernburg
belegen ſoll im Auftrage herzogl. Staats
ſchulden-Commiſſion in dem

auf den 22. Juni d. J.
anberaumten Termine von Johannis 1848
bis dahin 1860 an den Beſtbietenden, mit
Vorbehalt der Höchſtlandesherrlichen Appro-
bation, öffentlich verpachtet werden.

Es befinden ſich bei dieſem Gute nahe
an 25 Hufen oder 684 Morgen 120 Ru-
then rheinl. Gem. Acker von beſter Quali-
tät, 22 Morgen Wieſewachs, eine kürzlich
nach neueſter Art angelegte Brennerei, und
bezieht daſſelbe circa 300 Thlr. jährliche
Dienſtgelder, auch kann eine Schäferei von
800 Stück gehalten werden.

Pachtluſtige werden hierdurch geladen,
ſich beſagten Tages Vormittags 10 Uhr
auf hieſiger Rentkammer einzufinden, und,
nach vorgängiger Einſicht der Verpachtungs
Bedingungen wovon gegen die Gebüh-
ren Abſchriften auch vor dem Termine bei
der Kammer-Kanzlei zu erhalten ſind,
ihre Gebote zu Protokoll zu geben.

Unbekannte Bieter haben ſich gehörig zu
legitimiren und der Meiſtbietende hat, wenn
es erfordert wird der herzogl. Kaſſe auf
1000 Thlr. Gold annehmliche Sicherheit
wegen ſeines Gebotes baar oder in ſichern
Papieren zu beſtellen.

Cöthen, den 17. Mai 1847.
Herzogl. Anhalt. zur Rentkammer Ver-

ordnete Präſident und Räthe.
v. Goßler.

Ein 5!/octaviger Flügel ſteht billig zu
verkaufen im Gaſthof zur Stadt Zürich.
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Bei C. A. und Sohn in Halle iſt zu haben:
Dr. G. Vollmer's deutſcherUniverſal Briefſteller

fur alle Stande und Verhaltniſſe des Lebens.
Enthaltend die Regeln der Rechtſchreibung und Anweiſung, alle Arten von Brie-
fen und ſchriftlichen Aufſätzen, als:
freundſchaftliche, gluckwunſchende,

Eingaben, Bitt- und Beſchwerdeſchriften,
tröſtende, Dank und Empfehlungsbriefe,

Mahn- und Einladungsbriefe, ferner Verträge aller Art, als: Verkaufs-, Bau-,
Pacht und Miethcontracte, ſo wie Ceſſionen, Vollmachten, Zeugniſſe, Quit-
tungen u. a. m., richtig und allgemein verſtändlich zu verfaſſen; nebſt Belehrun-
gen über die jetzt gebräuchlichen Titulaturen und Adreſſen, über kaufmänniſche
Aufſätze und Buchfuührung, über mancherlei Rechtsangelegenheiten, über Steuer-
und Poſtweſen;
u. dgl. m.

Fr. Bauer.

Erklärung und Verdeutſchung der gebräuchlichſten Fremdworter
Achte, verbeſſerte un c. d Auflage, bearbeitet von

8 h Preis 15 Sgr.
Bereits in achter Auflage erſcheint hier eine für alle Stände ſehr nützliche

und brauchbare Schrift, welche höchſt praktiſche Anweiſungen und Formulare zu allen
möglichen
fachſter Auswahl enthält.

im bürgerlichen Leben vorkommenden Briefen und Aufſätzen in mannich-

Ein Gut in hübſcher Lage,
die Wirthſchafts-Gebäude, Scheunen und
Ställe alles mit Ziegeln gedeckt, im beſten
baulichen Zuſtande und völlig eingeſchloſ
ſenen Gehöfte, nebſt daran befindlichem
großen Gemüſe-, Obſt- und Graſe-Garten,
in der Nähe mehrerer bedeutenden und gro-
ßen Städte, mit 195 Morgen Feld und
Wieſe, Weizen- und beſtem Roggenboden,
ſeparirt in 5 Plänen, mit ſämmtlichem
vollſtändigen Wirthſchafts und Acker-Jn-
ventarium, noch vorhandenen Futter u. a.
Vorräthen, 5 Stück Pferden, 15 Stück
Rindvieh, jetzt nur 76 Schafen, 8 Stück
Schweinen u. ſ. w. Forderung 20,000
Thlr. Abgaben nur circa 60 Thlr. jähr-
lich, iſt mit der Hälfte Anzahlung Fami-
lien- Angelegenheiten wegen ſofort zu ver-
kaufen durch den

Oekonom F. Voigtel in Eilenburg,
Leipz. Deinwes Nr. 47.

Noch einige Güter.
Zwei ſchöne Güter, Forderung 10,500 Thlr.

Eins dergl. 8,500Zwei dergl. 5,500Eins dergl. 4,500alle mit guten Feldern, bedeutendem Wieſe-
wachs und hübſchen Wohn und Wirth-
ſchafts Gebäuden, auch vollſtändigem Jn-
ventar an Vieh, Schiff und Geſchirr, ſind
ſofort unter annehmbaren Bedingungen zu
verkaufen durch den

Oekonom F. Voigtel in Eilenburg,
Leipz. Steinweg Nr. 47.

Trotha bei Herrn W. Preis.
Von heute an alle Montag und Mitt-

woch Nachmittags Garten-Concert von der
Familie Drechsler.

Kirſchen- Verpachtung.
Die dem Rittergute Benkendorf zu-

gehörigen Süß- und Sauerkirſchen ſollen
Montag den 7. Juni Nachmittags

3 Uhr
auf dem Rittergute Delitz
meiſtbietend verpachtet werden.

am Berge

Schmiede- Verkauf.
Jch beabſichtige, mein Wohnhaus hier

mit gangbarer Schmiede in gürſtiger Lage
und mit vollſtändigem Werkzeug, nebſt
Stall, Hof, Garten und etwas Feld aus
freier Hand zu verkaufen.

Gottfried Heineck,
Schmledemſtr. in Sieg glis bei Camburg.

Die tiesjährigen Ohſt Nutzungen des

Ritterguts Gnölbzig ſotlen
Freitag den 4. Juni Morgens

10 Uhr
unter den im Termine bekannt zu machen-
den Bedingungen auf dem Rittergute meiſt
bietend verpachtet werden.

Ein junges Mädchen, welches die e O ko

nomie-Wirthſchaft gründlich verſteht, auch
bereits auf einem Gute conditionirte und
gute Zeugniſſe beſitzt, ſucht unter beſchei-
denen Anſprüchen baldigſt eine Stelle als
Wirthſchafterin. Nähere Auskunft ertheilt
Madame Rahnefeld in Halle, Rath-
hausgaſſe Nr. 217.

mm

Zu verkaufen
ſind im Gaſthof zur geldnen Kugel 60 bis
80 Centner gutes Wieſenheu, 2 ſchwarz-
braune Wallechen, S bis 9 Jahr alt, ein
6- und ein Yſitziger Perſonenwagen.

See Buchdruckerei.

Jch warne hiermit Jedermann,
meiner entlaufenen Frau, geb. Wilhel-
mine Kikritz aus Wettin, weder auf
meinen Namen noch auf ihre Grundſtücke
etwas zu borgen, indem ich für keine Zah-
lung ſtehe.

Alsleben a. d. S. den 26. Mai 1847.Auguſt Afafſenters
e endeteEin Laden nebſt Wohnung iſt zu ver

miethen und ſogleich oder 1. Juni zu be-
ziehen Leip ger Straße Nr. 320.

—s2zzsfhòe r —m---1WW--Die Dbſtnugungen der Königl. Lande

ſchule Pforta ſollen den 10. Juni Nach-
mittags 3 Uhr unter den im Termin be-
kannt zu machenden Bedingungen meiſtbie-
tend verpachtet werden.

Schulpforta, den 28. Mai 1847.
C. W. Jaeger.

Alle Tage ſanre Milch bei Ratſchi in

Böllberg.

S r ü—F—-FÜZpdd

erEin gutes Fortepiano v von 6 Octae S

ven iſt für 20 Thlr. zu verkaufen bei
wekere Co. Rathhausgaſſe Nr.

47.
—Z

Sommerrübſen, zur Ausſaat, verkauft
das Herzogl. Rittergut Löberitz bei Zör-
bi g.

S DDZ eFreiimfelde.
Morgen, Dienstag den 1. Juni

Militair-Concert.
ehe Tage a Mit

Sonntag den 6. Juni Nachwittogs 3

Uhr ſollen die Kirſchen auf der Chauſſee
bei Hohenthurm verpachtet werden.

Rapſilber.
ne

50 Lämmer verkauft v. Lasr in Pol-
leben.
ccnnnnnn—EDZJ neneEin ordentlicher Burſche wird zum
Juli als Marqueur geſucht auf dem Küh-
lenbrunnen.

2DSDDZDD S nErfurt's Garten.
Montag den 31. Mai Concert.

Anfang 5 Uhr.
St trweſie et

neeeeeeeeeeeeeeeennnn.....a.lnnnnnnnneeeeeeeeeeeeooroo re mMöstel de Prusse,
Heute, Montag ſowie alle folgende

Montage Militair-Concert und Tanzmuſik.

Tivoli.
Dienstag den 1. Juni. Mit Feuerwerk

und Jllumination: Precioſa.

S
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